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Amtliche Bekanntmachungen

I. AMTLICHER TEIL

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder  
vom 24.11.2021

Beschluss Nr. 46/2021
Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Marienwerder
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in geänderter Form (Anlage).
– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. 47/2021
Pachtantrag – Gemarkung Ruhlsdorf, Flur 7, ein Flurstück
– Beschluss zurückgestellt  

Beschluss Nr. 48/2021
Eintragung von Geh-, Fahr- und Leitungsrecht an einem Flurstück 
der Flur 1 in der Gemarkung Marienwerder
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 49/2021
Eintragung von Baulasten/Grunddienstbarkeiten an einem Flurstück 
der Flur 1 in der Gemarkung Marienwerder
– Beschluss angenommen 

Marienwerder, 24.11.2021

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste / Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 205 eingesehen werden. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise zu den Öffnungszeiten.

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz  
vom 25.11.2021

Beschluss Nr. 62/2021
Benennung der Vertreter der Gemeinde für die Verbandsversamm-
lung des Schulverbands Sydow
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt, ihren Vertreter 
nach § 40 BbgKVerf zu wählen. 
In der heutigen offenen Wahl wurde Herr Hoffmann mit 11 Stimmen zu 
0 Gegenstimmen zum Vertreter der Gemeinde für die Verbandsversamm-
lung des Schulverbands Sydow gewählt. Die Gemeindevertretung bestimmt 
Herrn Hoffmann zum Vertreter der Gemeinde für die Verbandsversammlung 
des Schulverbands Sydow. Zum Stellvertreter wurde Herr Opel mit 9 Stim-
men bei 2 Enthaltungen gewählt. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 64/2021
3. Änderung zur Haus- und Benutzungsordnung für die Begegnungs-
stätte Rüdnitz, Bahnhofstraße 12 und das Gemeindezentrum Alberts-
hof, Rüsternstraße 6a
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Rüdnitz beschließt 
 die 3. Änderung zur Haus- und Benutzungsordnung für die Be-

gegnungsstätte Rüdnitz, Bahnhofstraße 12 und das Gemeinde-
zentrum Albertshof, Rüsternstraße 6a in der als Anlage beige-
fügten vorliegenden Form.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 71/2021
Entscheidung zum Zuschussantrag der Interessengemeinschaft Se-
niorenarbeit Rüdnitz
Beschlusstext:

Die Gemeindevertretung er Gemeinde Rüdnitz beschließt, dem Antrag der In-
teressengemeinschaft Seniorenarbeit Rüdnitz auf Bezuschussung einer Seni-
orenbusreise am 19.10.2021 in die Schorfheide die Zustimmung zu erteilen. 
Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, die entspre-
chenden Schritte einzuleiten. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 72/2021
5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rüdnitz im Zu-
sammenhang mit dem Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Rüdnitz“ 
–  Billigung des Vorentwurfes der 5. Änderung des Flächennutzungs-

plans der Gemeinde Rüdnitz i. d. F. vom November 2021
–  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
1  Der Vorentwurf zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusam-

menhang mit dem Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Rüdnitz“ in der 
Fassung vom November 2021, bestehend aus Planzeichnung sowie Be-
gründung, wird gebilligt (ANLAGE 2).

2  Der Vorentwurf zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Be-
gründung gem. § 3 (1) BauGB frühzeitig öffentlich auszulegen. Gleich-
zeitig soll gem. § 4 (1) BauGB die frühzeitige Beteiligung der Behörden, 
Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgen.

3  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.

– Beschluss angenommen
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Beschluss Nr. 75/2021
Bestätigung der vorliegenden Entwurfsplanung zur Freianlagenpla-
nung des Kitaneubaus „Traumhaus“ in Rüdnitz
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt: 
1  die Bestätigung der vorliegende Entwurfsplanung für die Freianlagenge-

staltung Neubaus des Kitagebäude „Traumhaus“ in der Bahnhofstraße 
8b in 16321 Rüdnitz.

2  der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Gemeinde Rüdnitz zu handeln. 

– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. 73/2021
Eintragung von  Geh-, Fahr- und Leitungsrecht an einem Flurstück 
der Flur 7 in der Gemarkung Rüdnitz
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 74/2021
Erbbaurechtsvergabe eines  Flurstückes der Flur 2 in der Gemarkung 
Rüdnitz
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 76/2021
Ankauf eines Grundstücks Gemarkung Rüdnitz, Flur 6
– Beschluss angenommen

Rüdnitz, 25.11.2021

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste / Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 205 eingesehen werden. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise zu den Öffnungszeiten.

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
vom 18.11.2021

Beschluss Nr. 48/2021
3. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Sydower Fließ 
Ortsteil Tempelfelde im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Tempelfelde“, Gemeinde Sydower 
Fließ
–  Billigung des Vorentwurfes der 3. Änderung des Flächennutzungs-

plans  i. d. F. vom Oktober 2021
–  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1. Der Vorentwurf zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Zu-

sammenhang mit dem Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Tempelfelde“ in der Fassung vom Oktober 2021, bestehend aus Plan-
zeichnung (ANLAGE 1) sowie Begründung (ANLAGE 2) und Untersu-
chungsrahmen zum Umweltbericht (ANLAGE 3) wird gebilligt. 

2. Der Vorentwurf zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit 
Begründung einschließlich Untersuchungsrahmen zum Umweltbericht 
gem. § 3 (1) BauGB frühzeitig öffentlich auszulegen. Gleichzeitig soll 
gem. § 4 (1) BauGB die frühzeitige Beteiligung der Behörden, Nachbar-
gemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Vorentwurfs-
planung erfolgen. 

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln.

– Beschluss abgelehnt

Beschluss Nr. 49/2021
Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage Tempelfelde“, Ge-
meinde Sydower Fließ
–  Billigung des Vorentwurfes des Bebauungsplans „Photovol-

taik-Freiflächenanlage Tempelfelde“ i. d. F. vom Oktober 2021
–  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1. Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage 

Tempelfelde“ in der Fassung vom Oktober 2021, bestehend aus Plan-
zeichnung einschließlich der textlichen Festsetzungen (ANLAGE 1) 
sowie Begründung (ANLAGE 2) und Umweltbericht (ANLAGE 3) wird 
gebilligt.  

2. Der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Tempelfelde“ ist mit Begründung einschließlich Umweltbericht gem.  
§ 3 (1) BauGB frühzeitig öffentlich auszulegen. Gleichzeitig soll gem.  
§ 4 (1) BauGB die frühzeitige Beteiligung der Behörden, Nachbargemein-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Vorentwurfsplanung 
erfolgen. 

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln.

– Beschluss abgelehnt

Beschluss Nr. 50/2021
Benennung eines Vertreters der Gemeinde Sydower Fließ für die 
Verbandsversammlung des Schulverbands Sydow
Beschlusstext:
In der heutigen offenen Abstimmung wurde Frau Simone Krauskopf mit 
10 Stimmen zu 0 Gegenstimmen zur Vertreterin der Gemeinde Sydower 
Fließ für die Verbandsversammlung des Schulverbands Sydow bestimmt. 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ bestimmt Frau Simo-
ne Krauskopf zur Vertreterin der Gemeinde Sydower Fließ für die Verbands-
versammlung des Schulverbands Sydow.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 51/2021
Neugestaltung der Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde 
Breydin
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1  die Kooperationsvereinbarung zur Sicherstellung der gemeindlichen 

Selbstverwaltungsaufgaben Ordnung und Sauberkeit in den Gemeinden 
Breydin und Sydower Fließ in der vorliegenden Form.

2  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Na-
men der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 52/2021
Neufassung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in 
der Gemeinde Sydower Fließ (Straßenreinigungssatzung)
Beschlusstext:
1  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ, beschließt 

die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Gemeinde 
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Sydower Fließ (Straßenreinigungssatzung) in der vorliegenden Form. 
Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, die 
notwendigen Schritte einzuleiten.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 53/2021
Umsetzung des Einwohnerantrags zur „Photovoltaik-Freiflächenan-
lage Tempelfelde“ vom 10.09.2021
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt,
1.  eine Einwohnerbefragung zur geplanten „Photovoltaik-Ffreiflächenanla-

ge Tempelfelde“ durchführen.
2.  die an die Einwohner zu richtenden Fragen bis zur nächsten Sitzung aus-

zuformulieren und zu beschließen, wie die Befragung organisatorisch 
durchgeführt wird.

– Beschluss abgelehnt

Sydower Fließ, 18.11.2021

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste / Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 205 eingesehen werden. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise zu den Öffnungszeiten.

gez. Nedlin
Amtsdirektor

— Ende der sonstigen ortsüblichen Bekanntmachungen und Mitteilungen —

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes  
der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rüdnitz 

Die Gemeindevertretung von Rüdnitz hat in ihrer Sitzung am 18.03.2021 
die Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Lebensmittelmarkt Rüdnitz“ beschlossen. 

Die 5. FNP-Änderung erfolgt parallel zum Bebauungsplanverfahren „Lebens-
mittelmarkt Rüdnitz“. Der Änderungsbereich entspricht im Wesentlichen 
dem Geltungsbereich des Bebauungsplans und umfasst den westlichen Teil 
des Flurstücks 89 der Flur 6, Gemarkung Rüdnitz. Der Änderungsbereich liegt 
östlich der Bernauer Straße (L 200) in der Baulücke zwischen den Hausnum-
mern 30 und 32 und erstreckt sich bis in eine Tiefe von ca. 90 m.
Der Bereich soll als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Einzelhan-
del“ dargestellt werden. Ergänzend erfolgt die Darstellung des Zentralen 
Versorgungsbereiches von Rüdnitz, der sich vom Hans-Schiebel-Platz entlang 
der Bernauer Straße bis in die Dorfstraße erstreckt.

Der Vorentwurf der 5. FNP-Änderung wird mit Planzeichnung und Begrün-
dung (Stand November 2021) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom

22. Dezember 2021 bis einschließlich 21. Januar 2022
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 
5, 16359 Biesenthal, zu den üblichen Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegt. 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen in der Amtsverwaltung des 
Amtes Biesenthal-Barnim, Dienstort Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, SB 
Bauverwaltung, abgegeben werden.
Zur Einhaltung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie 
wird darum gebeten, die hinterlegten Planungsunterlagen auf der Home-
page des Amtes Biesenthal-Barnim (https://www.amt-biesenthal-barnim.de/
amt17_20.htm) abzurufen. Ergänzend werden die Planungsunterlagen in den 
oben genannten separaten Räumlichkeiten der Amtsverwaltung zugänglich 
gemacht. Termine für Einsichtnahmen sind vorab telefonisch unter 03337 

- 459932 zu vereinbaren oder an der Klingel im Eingangsbereich des Amts-
gebäudes Plottkeallee 5 anzumelden. Fragen zu den Planinhalten können zu 
den üblichen Dienstzeiten telefonisch unter o. g. Telefonnummer gestellt 
werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist nicht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 5. FNP-Änderung 
unberücksichtigt bleiben können.

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des  
§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 (1) Buchst. e Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangabe abgeben, erhalten Sie keine Mit-
teilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“,
welches mit ausliegt.

Biesenthal, 26.11.2021

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Der Vorentwurf zur 5. FNP-Änderung der Gemeinde Rüdnitz ist mit Begrün-
dung und Planzeichnung gem. § 4a (4) BauGB während der Auslegungsfrist 
zusätzlich auch auf der Homepage des Amtes Biesenthal-Barnim hinterlegt 
(https://www.amt-biesenthal-barnim.de/amt17_20.htm).
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Bekanntmachungsanordnung

Die 
öffentliche Auslegung des Vorentwurfes der 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Rüdnitz

wird im „Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim“, Ausgabe Nr. 12/2021, Jahrgang Nr. 31, am 14.12.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 26.11.2021

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Bereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Rüdnitz

3. Änderung zur Haus- und Benutzungsordnung für die Begegnungsstätte Rüdnitz,  
Bahnhofstraße 12 und das Gemeindezentrum Albertshof, Rüsternstraße 6a

Geändert durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz 
am 25.11.2021. 

Art. 1
Änderung der Haus- und Benutzungsordnung für die  

Begegnungsstätte Rüdnitz, Bahnhofstraße 12 und das  
Gemeindezentrum Albertshof, Rüsternstraße 6a

Anlage 1 zur Haus- und Benutzerordnung, Punkt 4 wird folgt neu gefasst. 
4.  Die Gemeinde Rüdnitz ist ab 01.01.2023 Unternehmer im Sinne des Um-

satzsteuergesetzes. Für die steuerpflichtigen Leistungen verstehen sich 
die Preise zzgl. einer etwaigen geschuldeten Umsatzsteuer. 

Art. 2
Die 3. Änderung zur Haus- und Benutzungsordnung für die Begegnungsstätte 
Rüdnitz, Bahnhofstraße 12 und das Gemeindezentrum Albertshof, Rüstern-
straße 6a tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Biesenthal, den 26.11.2021

gez. Nedlin
Amtsdirektor 

Bekanntmachungsanordnung 

Die 3. Änderung zur Haus- und Benutzungsordnung für die Be-
gegnungsstätte Rüdnitz, Bahnhofstraße 12 und das Gemein-
dezentrum Albertshof, Rüsternstraße 6a beschlossen in der öf-
fentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Rüdnitz am 25.11.2021  
wird im „Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim“ Nr. 12/2021, 31. Jahr-
gang am 14.12.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 26.11.2021

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Gemeinde Sydower Fließ 
(Straßenreinigungssatzung)

Aufgrund §§ 3, 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg – GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, Nr. 38), den  
§§ 17, 47, 49a Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Gesetzes vom 18.12.2018 (GVBl. I/18, Nr. 37), hat die 
Gemeindevertretung Sydower Fließ in der Sitzung am 18.11.2021 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines
(1)  Die Gemeinde Sydower Fließ betreibt die Reinigung auf den dem öf-

fentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätze innerhalb 
der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten der 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen als öffentliche Einrichtung, soweit 
sie nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern übertragen wird. 

(2)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebietes der zusam-
menhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung 
ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder nur einseitige Bebau-
ung unterbrechen den Zusammenhang nicht. Dazu gehören insbesonde-
re Anlagen von allgemeiner Bedeutung, wie Grünanlagen, Stadtwälder, 
Spiel- und Sportplätze, Kleingärten, Friedhöfe und Verkehrsanlagen. 

(3)  Die Reinigungspflicht umfasst die Straßenreinigung sowie den Winter-
dienst auf Fahrbahnen und Gehwegen im Rahmen dieser Satzung. Die 
Straßenreinigung beinhaltet die Entfernung aller Verunreinigungen von 
der Straße, welche die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich 
beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können. 
Der Winterdienst beinhaltet insbesondere das Schneeräumen und Be-
streuen der gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Eis- 
und Schneeglätte. 

(4)  Art und Umfang der Reinigungspflichten der Grundstückseigentümer 
ergeben sich aus den §§ 2 bis 4 dieser Satzung.

(5)  Als Gehweg im Sinne dieser Satzung gelten :
a.  alle selbständigen Gehwege,
b.  die gemeinsamen Rad- und Gehwege (Zeichen 240 der Straßenver-

kehrsordnung – StVO)
c.  alle erkennbar abgesetzten und für die Benutzung durch Fußgänger 

vorgesehenen Straßenteile,
d.  Gehbahnen bis zu 1,50 m Breite parallel zur Grundstücksgrenze bei 

allen Straßen und Straßenteilen, deren Benutzung durch Fußgänger 
vorgesehen oder geboten ist, insbesondere in verkehrsberuhigten 
Bereichen (Zeichen 325 StVO) und in Fußgängerbereichen (Zeichen 
242 StVO) sowie

 jeweils die dazu gehörenden Randstreifen. Randstreifen sind Nebenflä-
chen zwischen Fahrbahn und Grundstücksgrenze, insbesondere Straßen-
begleitgrün (Rasenflächen, Baumscheiben oder anderer Pflanzenwuchs) 
sowie unbefestigte oder befestigte Flächen zwischen Fahrbahn und 
Grundstücksgrenze.

(6)  Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte Straßenfläche, 
die nicht Gehweg ist, also neben den dem Verkehr dienenden Teilen der 
Straße insbesondere auch die Trennstreifen, befestigte Seitenstreifen, 
Parkstreifen, Parkbuchten, Parkplätze, Haltestellenbuchten, Sicherheits-
streifen und Radwege.

(7)  Gefährliche Stellen sind Stellen, bei denen wegen ihrer eigentümlichen 
Gestaltung oder wegen bestimmter, nicht ohne weiteres erkennbarer 
Umstände ein Unfall erhöht wahrscheinlich ist. Dies sind besonders 
Straßenstellen, an denen Kraftfahrer erfahrungsgemäß bremsen, aus-
weichen oder sonst ihre Fahrtrichtung oder Geschwindigkeit ändern  
(z. B. scharfe, unübersichtliche Kreuzungen und Straßeneinmündungen, 
auffallende Einengungen sowie zu Glätte neigende Brücken und Stra-
ßen an Wasserläufen, Gefällestrecken).

§ 2 Art und Umfang der Reinigung
(1)  Die Reinigung der in der Anlage 1 (Gesamtstraßenverzeichnis) aufge-

führten Fahrbahnen und Gehwege wird in dem nach §§ 3 und 4 festge-
legten Umfang den Eigentümern der durch sie erschlossenen Grund-
stücke auferlegt. Das Gesamtstraßenverzeichnis ist Bestandteil dieser 
Satzung. Diese Satzung gilt auch für solche Straßen, die erstmals dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet werden und noch nicht im Gesamtstra-
ßenverzeichnis aufgenommen sind. Bis zur Ergänzung des Gesamtstra-
ßenverzeichnisses gelten sie als in die Reinigungsklasse I. eingestuft.

(2)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung 
im Liegenschaftskataster und Grundbuch jeder zusammenhängende 
Grundbesitz der eine wirtschaftliche Einheit bildet.

(3)  Im Sinne dieser Satzung erschlossen ist ein Grundstück, wenn es einen 
Zugang oder eine Zufahrt zur Straße hat oder ein Zugang oder eine 
Zufahrt ermöglicht werden kann und dadurch seine wirtschaftliche oder 
verkehrliche Nutzung ermöglicht wird.

(4)  Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für 
die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes genannten natürlichen 
oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, so 
tritt an die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte 
oder der Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen 
nimmt derjenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächli-
che Sachherrschaft über das Grundstück ausübt.

(5)  Grundstückseigentümer und die ihnen nach Absatz 4 Satz 1 Gleichge-
stellten (Verpflichtete) sind Anlieger im Sinne dieser Satzung. Der räum-
liche Umfang der Reinigungspflicht bestimmt sich nach der Frontlänge 
des Anliegergrundstücks einschließlich dort befindlicher Zugänge zu 
Fußgängerüberwegen.

(6)  Wird ein Grundstück durch mehrere öffentliche Straßen erschlossen, er-
streckt sich die Reinigungspflicht auf alle Grundstücksseiten, die durch 
Straßen erschlossen werden.

(7)  Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflich-
tig, so erstreckt sich die Reinigungspflicht jeweils bis zur Straßenmitte.

(8)  Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Verpflichteten 
des gehwegseitig anliegenden Grundstücks als auch die Verpflichteten 
der gehwegseitig gegenüberliegenden Grundstücke reinigungspflichtig. 
In Jahren mit gerader Endziffer erfolgt die Reinigung durch die an den 
Gehweg anliegenden Verpflichteten, in Jahren mit ungerader Endziffer 
durch die dem Gehweg gegenüberliegenden Verpflichteten.

(9) Gemäß § 49 Absatz 4 des Brandenburgischen Straßengesetzes wird 
darauf hingewiesen, dass die Verpflichteten im Sinne § 2 Absatz 4 und 5 
dieser Satzung im Umfang der Übertragung der Reinigungs- und Streu-
pflicht die Verpflichtung zur Verkehrssicherung trifft.

§ 3 Reinigungspflichten
(1)  Die nach dieser Satzung zu reinigenden Straßen sind entsprechend den 

örtlichen Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gemäß 
der Anlage 2 in Reinigungsklassen eingeteilt. Die Reinigungsklasse legt 
den Umfang der Reinigungs- und Wintermaßnahmen fest. Anlage 2 ist 
Gegenstand dieser Satzung. Ändert sich der Straßenname, gilt die je-
weilige Reinigungsklasse weiter. 

(2)  Die Zuordnung der Straßen in Reinigungsklassen erfolgt unter Berück-
sichtigung des Verschmutzungsgrades und des Reinigungsbedarfes wie 
folgt:

 Reinigungsklasse I:
 anliegender Eigentümer:   Reinigung der Gehwege einschließlich 

Winterdienst; 
 Gemeinde:  Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf, Win-

terdienst auf der Fahrbahn 
 Reinigungsklasse II:
 anliegender Eigentümer:  Reinigung der Gehwege einschließlich 

Winterdienst, Reinigung der Fahrbahn 
ohne Winterdienst 
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 Gemeinde:  Winterdienst auf der Fahrbahn (nach-
rangige Beräumung bzw. Abstumpfung, 
wenn alle Straßen der Reinigungsklasse I 
beräumt bzw. abgestumpft sind)

 Reinigungsklasse III:
 anliegender Eigentümer:  Reinigung der Gehwege einschließlich 

Winterdienst, Reinigung der Fahrbahnen 
ohne Winterdienst

 Gemeinde   Winterdienst auf der Fahrbahn (nachrangi-
ge Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklassen I und 
II beräumt bzw. abgestumpft sind)

 Reinigungsklasse IV: 
 anliegender Eigentümer:  Reinigung der Gehwege und der Fahrbah-

nen 
 Gemeinde: kein Winterdienst auf der Fahrbahn 

(3)  Fahrbahnen und Gehwege sind nach Bedarf zu reinigen. Laub und Ver-
schmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen, wenn sie eine Verkehrs-
gefährdung darstellen (Rutsch- und Stolpergefahr).

(4)  Selbständige Gehwege sind in ihrer gesamten Breite zu reinigen.
(5)  Die Reinigung von Haltestelleneinrichtungen für öffentliche Verkehrs-

mittel und Schulbusse obliegt der Gemeinde Sydower Fließ.
(6)  Zur Reinigung gehört die Beseitigung von Schmutz, Glas, Abfall, Laub 

und sonstigen Verunreinigungen. 
(7)  Bei der Reinigung ist eine belästigende Staubentwicklung zu vermeiden. 

Verunreinigungen und sonstiger Müll sind nach Beendigung der Reini-
gung nach den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen 
weder den Einrichtungen des Nachbarn, noch Straßenrinnen und Stra-
ßeneinläufen, sonstigen Entwässerungsanlagen, offenen Abwassergrä-
ben, oder öffentlich aufgestellten Einrichtungen (z. B. Papierkörbe und 
Sammelcontainer) zugeführt werden. 

(8)  Die Entsorgung des Laubes der Straßenbäume erfolgt im Zeitraum von 
Oktober bis Dezember eines jeden Jahres durch die Gemeinde Sydower 
Fließ. Über die Art und Weise der Entsorgung wird vor jeder Laubsaison 
(Herbst) in ortsüblicher Weise (Aushänge/Bekanntmachungen im Amts-
blatt) informiert. In der sonstigen Zeit des Jahres liegt die Laubentsor-
gung in der Verantwortung der Anlieger.

(9)  Laub und Grünabfälle von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg, 
die Fahrbahn oder sonstige öffentliche Flächen (z. B. Grünflächen) ver-
bracht werden. 

§ 4 Winterdienst
(1)  Leistungen des Winterdienstes bei Schnee- und Eisglätte im Auftrag der 

Gemeinde Sydower Fließ werden auf Fahrbahnen eines ausgewählten 
Straßennetzes erbracht, die in der Anlage 2 gekennzeichnet sind. Im 
Übrigen obliegt der Winterdienst auf Gehwegen und auf Fahrbahnen 
den Anliegern und sonstigen Verpflichteten nach Maßgabe der nach-
folgenden Absätze.

(2)  Fahrbahnen sind durch die Verpflichteten von Schnee freizuhalten. Bei 
Eis- und Schneeglätte sind die Fahrbahnen mit abstumpfenden Mitteln 
zu bestreuen. Der Schnee ist am Fahrbahnrand so zu lagern, dass Geh-
wege nicht beeinträchtigt werden.

(3)  An Gebäudeteilen, die unmittelbar an der Straße liegen, sind Eiszap-
fen, Schneeüberhänge und auf den Dächern liegende Schneemassen, 
die den Umständen nach eine Gefahr für Personen oder Sachen bilden, 
unverzüglich von den Gebäudeeigentümern zu entfernen oder Siche-
rungsmaßnahmen zu treffen. 

(4)  Gehwege mit einer Breite von weniger als 1,50 m sind vollständig, brei-
tere Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m von Schnee freizuhalten. 
Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege mit Streumitteln abzu-
stumpfen. Schnee ist an den die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehwe-
ges oder, wo dies nicht möglich ist, auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, 
dass der Fahr- und Fußgängerverkehr nicht mehr als unvermeidbar be-

einträchtigt wird. Regenwassereinläufe, Löschwasserentnahmestellen 
und Hydranten sind von Schnee und Eis freizuhalten.

(5)  An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müs-
sen die Gehwege so von Schnee und Eis freigehalten und bei Glätte 
bestreut werden, dass Ein- und Aussteigen sowie Zu- und Abgang zu 
den Haltestelleneinrichtungen ohne Hindernisse aus Schnee und ohne 
gefährliche Glätte gewährleistet ist. 

(6)  Der Winterdienst hat werktags in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr, sonn- 
und feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr zu erfolgen, gefallener Schnee und 
entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls 
bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr ge-
fallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7:00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

(7)  Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist auf 
Gehwegen grundsätzlich verboten. Ihre Verwendung ist ausnahmsweise 
erlaubt:
a.  in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (zum Beispiel Eisre-

gen), in denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hin-
reichende Wirkung zu erzielen ist,

b.  an gefährlichen Stellen auf Gehwegen wie z. B. Treppen, Rampen, 
Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstücken 
oder ähnlichen Gehwegabschnitten.

(8)  Schnee und Eis von privaten Grundstücken dürfen nicht auf Gehwege 
oder Fahrbahnen sowie sonstige öffentliche Flächen verbracht werden.

(9)  Wurden zum Abstumpfen Streumittel wie z. B. Splitt und Sand einge-
setzt, sind diese zum Ende der Frostperiode, jedenfalls aber bis zum 
31.03. des Jahres, zu beseitigen. § 2 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 
Zur Beseitigung gehören das gründliche Abkehren des Streugutes, die 
Aufnahme und die fachliche Entsorgung. Ein Verbringen des Streumit-
tels auf angrenzende Fahrbahnen im Sinne des § 1 Abs. 6 oder sonstige 
öffentliche Flächen, insbesondere öffentliche Grünflächen, ist verboten.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten
(1)  Ordnungswidrig im Sinne § 47 Abs. 1 Nr. 15 BbgStrG handelt, wer als 

Reinigungspflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig:
a.  seiner Reinigungspflicht nach §§ 2 und 3 dieser Satzung nicht oder 

nicht vollständig nachkommt,
b.  entgegen § 3 Abs. 3 Satz 2 dieser Satzung Laub nicht unverzüglich 

beseitigt,
c.  entgegen § 3 Abs. 6 Satz 1 dieser Satzung Schmutz, Glas, Abfall, 

Laub und sonstige Verunreinigungen nicht oder nicht vollständig 
beseitigt,

d.  entgegen § 3 Abs. 7 und 9 dieser Satzung Verunreinigungen und 
sonstigen Müll auf öffentlichen Flächen oder in öffentliche Abfall-
körbe verbringt

e.  entgegen § 3 Abs. 9 Laub und Grünabfälle von Grundstücken auf 
den Gehweg, die Fahrbahn oder sonstige öffentliche Flächen (z. B. 
Grünflächen) verbringt,

f.  entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Fahrbahnen von Schnee nicht freihält,
g.  entgegen § 4 Abs. 2 Satz 2 dieser Satzung bei Eis- und Schneeglätte 

Fahrbahnen nicht mit abstumpfenden Mitteln bestreut, 
h.  entgegen § 4 Abs. 3 dieser Satzung Eiszapfen, Schneeüberhänge 

und auf Dächer liegende Schneemassen an Gebäudeteilen, die un-
mittelbar an der Straße liegen und ein Risiko für den fließenden 
Verkehr darstellen, nicht beseitigt,

i.  entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 und 2 Gehwege nicht in einer Breite 
von mindestens 1,50 m von Schnee freihält und bei Schnee- und 
Eisglätte mit Streumitteln abstumpft,

j.  entgegen § 4 Abs. 4 Satz 3 Regenwassereinläufe, Löschwasserent-
nahmestellen und Hydranten nicht von Schnee und Eis freihält,

k.  entgegen § 4 Abs. 5 dieser Satzung an Haltestellen für öffentliche 
Verkehrsmittel oder Schulbusse die Gehwege nicht so von Schnee 
freihält und bei Glätte bestreut, dass Ein- und Aussteigen sowie 
Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen ohne Hindernisse 
aus Schnee und ohne gefährliche Glätte gewährleistet sind. 

l.  entgegen § 4 Abs. 6 Satz 1 dieser Satzung werktags zwischen 
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Anlage 1

Gesamtstraßenverzeichnis

Ortsteil Grüntal
Am Postweg
Bernauer Weg
Biesenthaler Straße
Dorfstraße
Karl-Marx-Straße
Melchower Weg
Mühlenbergweg
Parkstraße
Schönholzer Straße

Ortsteil Tempelfelde
Am Sägewerk
An der Gartenstraße
Bernauer Damm
Blumenweg
Gartenstraße
Grüntaler Straße
Kastanienstraße
Lindenstraße
Margeritenstraße
Schönfelder Straße
Siedlung
Triftweg

7.00 und 20.00 Uhr, sonn- und feiertags zwischen 9.00 und 20.00 Uhr 
gefallenen Schnee oder entstandene Glätte nicht nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte beseitigt,

m.  entgegen § 4 Abs. 6 Satz 2 dieser Satzung nach 20.00 Uhr gefal-
lenen Schnee und entstandene Glätte nicht werktags bis 7.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages beseitigt,

n.  entgegen § 4 Abs. 7 dieser Satzung Salz oder sonstige auftauende 
Stoffe auf Gehwegen verwendet, wenn dies nicht ausnahmsweise 
zulässig ist, 

o.  entgegen § 4 Abs. 8 dieser Satzung Schnee und Eis von privaten 
Grundstücken auf Gehwegen, Fahrbahnen und sonstigen öffentli-
chen Flächen verbringt.

p.  entgegen § 4 Abs. 9 dieser Satzung Streumittel nicht beseitigt.
(2)  Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 47 Absatz 2 BbgStrG mit einer 

Geldbuße bis zu 2.500 € geahndet werden. Für das Verfahren gelten 
die Vorschriften des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten (OWIG) in 
der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWIG ist der Amtsdirektor.

§ 6 Vorsorgemaßnahmen, Besondere Verschmutzungen
(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist es 

untersagt, öffentliche Straßen einschließlich aller Bestandteile nach  
§ 2 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 BbgStrG, insbesondere Gehwege, Parkplätze, 
Straßenbegleitgrün, über das übliche Maß zu verunreinigen und zu be-
schädigen oder zu zerstören.

(2)  Es ist geboten, Fahrzeugladungen, die zu Verunreinigungen der Straßen 
führen können, abzudecken oder auf sonstige geeignete Weise zu si-
chern.

(3)  Entstehen außergewöhnliche Verunreinigungen der Straße einschließ-
lich ihrer Bestandteile nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 BbgStrG, z. B. durch 
Straßenfeste, Demonstrationen, kulturelle oder sportliche Veranstaltun-
gen, das Vorhandensein von Verkaufsständen oder durch sonstige Anla-
gen und Einrichtungen, hat der Veranstalter bzw. Verursacher die außer-
gewöhnliche Verunreinigung unverzüglich auf seine Kosten gemäß § 17 

BbgStrG zu beseitigen. Beschädigungen der Straße einschließlich ihrer 
Bestandteile nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 BbgStrG im Zusammenhang 
mit in Satz 1 benannten Nutzungen sind vom Verursacher bzw. dem 
Veranstalter zu beheben.

(4)  Für Sondernutzungen nach § 18 BbgStrG gelten die Pflichten nach Abs. 
3 für den Erlaubnisnehmer entsprechend.

(5)  Verunreinigungen oder Beschädigungen öffentlicher Verkehrsflächen 
durch Baustellenverkehr im Zusammenhang mit Maßnahmen auf und 
an Grundstücken, die durch die öffentliche Straße erschlossen sind, sind 
unverzüglich, spätestens nach Beendigung der täglichen Arbeiten, vom 
Grundstückseigentümer oder von dem durch ihn mit der Baudurchfüh-
rung beauftragten Dritten zu beseitigen.

(6)  Zur Durchsetzung der in § 6 Abs. 2 bis 5 dieser Satzung genannten 
Pflichten ist die Gemeinde Sydower Fließ auf der Grundlage der ge-
setzlichen Bestimmungen berechtigt, gegenüber dem Verpflichteten im 
Einzelfall Verfügungen zu erlassen.

(7)  Beseitigt der jeweils Verpflichtete die Verunreinigungen und Beschädi-
gungen nach § 6 Abs. 2 bis 5 dieser Satzung nicht unverzüglich, kann 
dies auf dessen Kosten durch die Gemeinde Sydower Fließ gemäß § 17 
BbgStrG erfolgen.

§ 7 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
(1)  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Anlagen: 1.  Gesamtstraßenverzeichnis
 2.  Reinigungsklassen

ausgefertigt:
Biesenthal, den 19.11.2021 

gez. Andre Nedlin
Amtsdirektor

Anlage 2

Reinigungsklassen

Reinigungsklasse I:
anliegender Eigentümer:   Reinigung der Gehwege einschließlich Winter-

dienst; 
Gemeinde:  Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf, Winter-

dienst auf der Fahrbahn 

Reinigungsklasse II:
anliegender Eigentümer:  Reinigung der Gehwege einschließlich Winter-

dienst,
 Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst 
Gemeinde:  Winterdienst auf der Fahrbahn (nachrangi-

ge Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn alle 
Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)
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Reinigungsklasse III:
anliegender Eigentümer:  Reinigung der Gehwege einschließlich Winter-

dienst,
 Reinigung der Fahrbahnen ohne Winterdienst
Gemeinde   Winterdienst auf der Fahrbahn (nachrangi-

ge Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn alle 
Straßen der Reinigungsklassen I und II beräumt 
bzw. abgestumpft sind)

Reinigungsklasse IV: 
anliegender Eigentümer:  Reinigung der Gehwege und der Fahrbahnen 
Gemeinde: kein Winterdienst auf der Fahrbahn 

Ortsteil Grüntal

Straße Reinigungs-
klasse

Reinigungsleistung 
Eigentümer

Reinigungsleistung 
Gemeinde

Am Postweg I Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf, 
Winterdienst auf der Fahrbahn

Bernauer Weg II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Biesenthaler Straße I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

Dorfstraße I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

Karl-Marx-Straße II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Melchower Weg II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Mühlenbergweg II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Parkstraße II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Schönholzer Straße
bis Abzweig „Am Post-
weg“

I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

Schönholzer Straße
ab Abzweig „Am Postweg“ 
bis Ende der Bebauung

II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Ortsteil Tempelfelde

Straße Reinigungs-
klasse

Reinigungsleistung 
Eigentümer

Reinigungsleistung 
Gemeinde

Am Sägewerk I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

An der Gartenstraße II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Bernauer Damm I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn
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Straße Reinigungs-
klasse

Reinigungsleistung 
Eigentümer

Reinigungsleistung 
Gemeinde

Bernauer Damm
Verbindung zwischen 
Schönfelder Straße und 
Triftweg bis 
Ende der Bebauung

II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Blumenweg II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Gartenstraße II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Grüntaler Straße I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

Kastanienstraße I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

Ortsteil Tempelfelde

Straße Reinigungs-
klasse

Reinigungsleistung Eigentümer Reinigungsleistung Gemeinde

Lindenstraße I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

Margeritenstraße II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Schönfelder Straße I Reinigung der Gehwege
einschließlich Winterdienst

Reinigung der Fahrbahn nach Bedarf,
Winterdienst auf der Fahrbahn

Siedlung II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Triftweg II Reinigung der Gehwege einschließlich Winterdienst,
Reinigung der Fahrbahn ohne Winterdienst

Winterdienst auf der Fahrbahn
(nachrangige Beräumung bzw. Abstumpfung, wenn 
alle Straßen der Reinigungsklasse I beräumt bzw. 
abgestumpft sind)

Bekanntmachungsanordnung

Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Gemeinde Sydower Fließ
(Straßenreinigungssatzung)

beschlossen in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Sydower Fließ am 18.11.2021 wird im „Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim“  
Nr. 12/2021, 31. Jahrgang am 14.12.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 29.11.2021

gez. Nedlin
Amtsdirektor

— Ende der öffentlichen-amtlichen Bekanntmachungen —
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Öffentliche Bekanntmachungen des WAV „Panke/Finow“

Öffentliche Bekanntmachung des WAV „Panke/Finow“

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ in öffentlicher Sitzung am 08.12.2021 die 18. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung des WAV „Panke/Finow“ beschlossen hat.

gez. Nicodem
Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung des WAV „Panke/Finow“

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ in öffentlicher Sitzung am 08.12.2021 die 9. Änderungssatzung der 
Beitrags-, Kostenersatz- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des WAV „Panke/Finow“ beschlossen hat.

gez. Nicodem
Verbandsvorsteher

18. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale 
Schmutzwasserbeseitigung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
vom 18. Dezember 2007 (KVerf) (GVBl. I, Nr. 19), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 21]), des § 3 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 3, § 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg vom 10. Juli 2014 (GKG) (GVBl. I, Nr. 32), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I, Nr. 38) und der §§ 1, 2, 6 und 
10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I, Nr. 8), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I, Nr. 36) hat die 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ 
in ihrer Sitzung am 08.12.2021 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel I
§ 4 wird wie folgt neu gefasst:

§ 4 
Höhe der Benutzungsgebühr

Der Gebührensatz beträgt 9,77 €/m³ Schmutzwasser.
Der Gebührensatz beträgt 32,42 € je m3 Klärschlamm.

Artikel II
Die Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

Bernau, den 08.12.2021

gez. Nicodem
Verbandsvorsteher

9. Änderungssatzung der Beitrags-, Kostenersatz- und Gebührensatzung zur  
Entwässerungssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ 

Aufgrund des § 3 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
vom 18. Dezember 2007 (KVerf) (GVBl. I, Nr. 19), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 21]), des § 3 Abs. 1 
Nr. 2 und Abs. 3, § 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg vom 10. Juli 2014 (GKG) (GVBl. I, Nr. 32), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I, Nr. 38) und der 
§§ 1, 2, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Branden-
burg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I, 
Nr. 8), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I, 
Nr. 36) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes 
„Panke/Finow“ in ihrer Sitzung am 08.12.2021 folgende Änderungssatzung 
beschlossen:

Artikel I
§ 21 wird wie folgt neu gefasst:

§ 21
Mengengebührensatz

Der Gebührensatz für die Mengengebühr beträgt 2,63 €/m³ Abwasser.

Artikel II
Die Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Bernau, den 08.12.2021

gez. Nicodem
Verbandsvorsteher
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— ENDE DES AMTLICHEN TEILS —

— Ende der öffentlichen Bekanntmachungen des WAV „Panke/Finow“ —

Öffentliche Bekanntmachung des WAV „Panke/Finow“

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ in öffentlicher Sitzung am 08.12.2021 die 6. Änderungssatzung zur 
Satzung zur Erhebung von Gebühren und Kostenersatz in der Wasserversorgung des WAV „Panke/Finow“ beschlossen hat.

gez. Nicodem
Verbandsvorsteher

6. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung von Gebühren und Kostenersatz in der  
Wasserversorgung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ 

Präambel
Aufgrund des § 3 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
vom 18. Dezember 2007 (KVerf) (GVBl. I, Nr. 19), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 21]), des § 3 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 3, § 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg vom 10. Juli 2014 (GKG) (GVBl. I, Nr. 32), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I, Nr. 38) und der §§ 1, 2, 6 und 
10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I, Nr. 8), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I, Nr. 36) hat die 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“ 
in ihrer Sitzung am 08.12.2021 folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel I
§ 4 wird wie folgt neu gefasst:

§ 4
Mengengebührensatz

Der Gebührensatz für die Mengengebühr beträgt 1,5515 €/m³ Wasser.

Artikel II
Die Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Bernau, den 08.12.2021

gez. Nicodem
Verbandsvorsteher
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INFORMATIONEN AUS DER AMTSVERWALTUNG

Annahme von Beiträgen für das Amtsblatt Biesenthal-Barnim:
Amtsverwaltung Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal

Zimmer 302
Tel: (03337) 45 99 58 oder 4599 0, Fax: (03337) 45 99 40

E-Mail: amtsblatt@amt-biesenthal-barnim.de
Annahmezeiten: 

Mo, Do 9 – 12 Uhr, 13 – 15 Uhr | Di 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr

Annahme von Anzeigen:
Wolfgang Beck, Tel. (03337) 45 10 20, Fax (03337) 45 09 19

E-Mail: amtsblatt@gmx.de

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
des Amtsblattes Biesenthal-Barnim: 11. Januar 2022 

Erscheinungsdatum: 25. Januar 2022

II. NICHTAMTLICHER TEIL

Inhalt

Informationen aus der Amtsverwaltung  Seite 14
Nachrichten aus den Gemeinden  Seite 18
Aus den Vereinen  Seite 25
Aus den Kinder- & Jugendeinrichtungen  Seite 28
Veranstaltungen, Termine, Informationen  Seite 32
Heimatgeschichtlicher Beitrag  Seite 34 
Notdienste  Seite 37

Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle des Amtes Biesenthal-Bar-
nim findet am Dienstag, 25. Januar, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im 
Amtsgebäude in der Plottkeallee 5, Raum 208, statt.

SPRECHSTUNDE DER SCHIEDSSTELLE

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Amtsverwaltung wünschen  
den Bürgerinnen und Bürgern  
des Amtes Biesenthal-Barnim  

ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gesundes neues Jahr!

Auslage des  
Amtsblattes in den Gemeinden
BIESENTHAL 
Amtsgebäude Berliner Straße 1
Amtsgebäude Plottkeallee 5
Q1 Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
Café und Konditorei Franke Breite Straße 10
Der Hofladen Danewitz Dorfstraße 22

MARIENWERDER 
Café Sophiengarten Ruhlsdorfer Straße 13

GRÜNTAL 
Minimarkt Stefan Seemke Dorfstraße 28, Sydower Fließ,  
 OT Grüntal



14. Dezember 2021 | Nr. 12 | Woche 50 | 15 |AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
das Jahr 2021 neigt sich dem En-
de, ein zweites Jahr der Coro-
na-Pandemie liegt nun bald hin-
ter uns. Ein weiteres Jahr voller 
Herausforderungen, Erwartun-
gen und Hoffnungen. 
Die Corona-Pandemie hat uns 
mehr denn je im Griff. Auch 
wenn wir alle unterschiedlich 
mit dieser Situation umgehen, 
so bleibt für viele die Angst vor 
einem Virus, das Leben bedroht, 
und für andere berufliche Ängs-
te und nicht zuletzt auch exis-
tenzbedrohende Einschnitte. 
Was uns aber alle einen dürfte, 
ist das bedrückende Gefühl der 
Kontaktbeschränkungen, das 
fehlende unbeschwerte Gefühl, 
mit Familienmitgliedern und 
Freunden zusammen sein zu 
können. 
Mit all dem gilt es umzugehen 
und zwar so, dass wir Solidarität 
und Gemeinsamkeit nicht aus 
den Augen verlieren. Und es 
freut mich in dieser Situation zu 
sehen, wie wir zusammenrü-
cken, wie sich Nachbarschafts-
hilfen in unseren Gemeinden 
organisieren, um den Schwä-
cheren in unserer Gesellschaft 
zu helfen. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
unserer amtsangehörigen Ge-
meinden, danke für Ihr Engage-
ment, Dank allen, die dazu bei-
getragen haben, unsere Stadt 
und unsere Gemeinden weiter-
hin attraktiv und lebenswert zu 
gestalten, trotz aller Hürden, die 
es zu Pandemiezeiten zu über-
winden gilt. Ich danke Ihnen für 
Ihre Geduld, gerade jetzt, wo 
sich das Gefühl wieder ver-
stärkt, dass wir im Umgang mit 
der Pandemie immer noch dazu 
lernen müssen und veränderte 
Situationen den Eindruck von 

Chaos erwecken mögen. 
Ohne die aktive ehrenamtliche 
Arbeit unserer Bürgerinnen und 
Bürger in den Vereinen, Organi-
sationen und karitativen Ein-
richtungen wäre die Erhaltung 
und Pflege unseres Gemeinde-
wohls nicht möglich. Ihr Wirken 
und Ihr Engagement machen 
möglich, was ohne Sie unmög-
lich wäre. 
Herzlichen Dank den Kamera-
dinnen und Kameraden unserer 
Freiwilligen Feuerwehr, die ihre 
Einsatzbereitschaft nie infrage 
stellen. Besonderer Dank gilt 
ausdrücklich Ihren Familien für 
die Unterstützung und das Ver-
ständnis für Ih-
ren ehrenamt-
lichen Einsatz. 
Es freut mich, 
dass wir bereits 
am 13.09.2021 
mit dem Be-
schluss des 
Haushaltes für 
das Jahr 2022 
weitere Investi-
tionen in den 
B r a n d s c h u t z 
für die kom-
menden Jahre 
gemeinsam auf 
den Weg ge-
bracht haben.
Dank den ehrenamtlichen Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meistern sowie Ortsvorstehern 
als auch den Mitgliedern der Ge-
meindevertretungen/der Stadt-
verordnetenversammlung und 
des Amtsausschusses, die sich 
stets im Dienste der Einwohner 
unserer Stadt und unserer Ge-
meinden engagieren. Gerade in 
dem pandemiegeplagten Jahr 
2021 und den damit verbunde-
nen Schwierigkeiten möchte ich 

mich im Namen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Ver-
waltung für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bei Ihnen 
herzlich bedanken.
Dank all den Lehrern und Erzie-
hern unserer Kinder- und Schu-
leinrichtungen, die sich den 
jüngsten Bürgern verpflichtet 
haben und die besonderen Her-
ausforderungen in den letzten 
beiden Corona-Schuljahren ge-
genüberstanden. Gerade durch 
ihre pädagogische Arbeit wird 
der Grundstein für die weitere 
Entwicklung der Kleinsten ge-
legt. An dieser Stelle gebührt 
aber ausdrücklich der Dank 

auch allen Eltern. 
Wir waren in un-
seren Einrich-
tungen von Un-
terrichtsausfall 
und teilweise so-
gar von komplet-
ten Kitaschlie-
ß u n g e n 
betroffen. Auch 
wenn in dieser 
Situation jeder 
von uns unter-
schiedlich damit 
umgehen konn-
te, so möchte ich 
mich bei Ihnen 

für Ihre Unterstützung und Ihr 
Verständnis bedanken. Bei allen 
unerwarteten Situationen freut 
es mich aber auch, dass wir teil-
weise die Kitaerweiterung in 
der Gemeinde Melchow, aber 
auch die Neubauten der Kitas in 
der Stadt Biesenthal und in der 
Gemeinde Rüdnitz weiter vor-
anbringen konnten.
Dank unserer Jugendkoordina-
torin für ihr unermüdliches En-
gagement und unseren Ort-
schronisten für ihre Mühen und 

ihre lebendigen Beiträge. 
Dank den Gemeindearbeitern, 
den Mitarbeitern der Techni-
schen Dienste, die stets für Ord-
nung und Sauberkeit in der 
Stadt Biesenthal und in unseren 
Gemeinden sorgen. 
Ein herzliches Dankeschön auch 
dem Praxisteam von Herrn Dr. 
Naber, welches sich gemeinsam 
mit uns durch die Sicherstellung 
der Impfkampagne im Amt Bie-
senthal-Barnim der Gesundheit 
unserer Bürgerinnen und Bür-
ger verpflichtet. 
Bedanken möchte ich mich auch 
bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Amtsverwal-
tung Biesenthal-Barnim für ihre 
geleistete Arbeit im Dienste un-
serer Stadt und unserer  
Gemeinden. So positiv wie sich 
unsere amtsangehörigen Ge-
meinden entwickeln, hat dies 
natürlich auch Auswirkungen 
auf die Verwaltung des Amtes 
Biesenthal-Barnim und so wur-
de ebenfalls bereits am 
13.09.2021 ein Neubau des Ver-
waltungsgebäudes für die kom-
menden Jahre auf den Weg ge-
bracht. Lassen Sie uns dieses 
Vorhaben gemeinsam angehen!

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
nun liegt der Weihnachtszauber 
wieder in der Luft. Ihnen allen 
wünsche ich eine schöne Ad-
ventszeit und ein frohes, erhol-
sames Weihnachtsfest. Ein Fest 
für Sie voller glücklicher Mo-
mente und der Möglichkeit 
Kraft zu tanken, Kraft für ein 
neues Jahr, welches Ihnen Glück 
und vor allem Gesundheit brin-
gen möge. 

Andre Nedlin
Amtsdirektor

Wagnerstraße 14d • 16359 Biesenthal
Tel.: 0 33 37 / 4 19 18 • Fax: 0 33 37 / 4 19 17 • Funk 01 71 / 804 29 99

ALARMSYSTEME
ELEKTROINSTALLATION

KOMMUNIKATIONSANLAGEN

Holger 
Stermann Meisterbetrieb

Ihr icherheitspartner
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Verteilerstellen für Gelbe Säcke  
im Amt Biesenthal-Barnim 
An folgenden Standorten im Amt Biesenthal-Barnim erhalten Sie 
Gelbe Säcke:
Biesenthal 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 1 Berliner Str. 1 – Information 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 2 Plottkeallee 5 – Zimmer 110 
Blütenzauber Wende Schützenstr. 44
Bruchmann Forst- und Gartencenter Lanker Str. 6
Q 1-Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
Danewitz
Gemeindehaus  Dorfstr. 21
Breydin
Agrargenossenschaft Trampe Dorfstr. 9
Marienwerder 
Bus-Shop Biesenthaler Str. 28
Ruhlsdorf 
Autodienst Ruhlsdorf  Dorfstr. 64
Melchow 
Bäckerei Haupt Alte Dorfstraße 1
Rüdnitz 
Bürgerbibliothek  Hans-Schiebel-Platz 1
Gaststätte „Zum fröhlichen Gustav“ Dorfstr. 3
Sydower Fließ 
Grüntal 
Minimarkt Seemke Dorfstr. 28

Allen Jubilaren und 
Geburtstagskindern 
des Monats Januar 
übermitteln wir 
die herzlichsten 
Glückwünsche!

Ihre Amtsverwaltung

SITZUNGSTERMINE  
DES AMTSBEREICHES BIESENTHAL-BARNIM  
FÜR DEN MONAT JANUAR

03.01.2022 Kultur- und Sozialausschuss der GV der Gemeinde Breydin 
19–22 Uhr in die Räumlichkeiten der Fachwerkkirche Tuchen
10.01.2022 Bau- und Planungsausschuss der GV der Gemeinde Rüdnitz 
19–22 Uhr Räumlichkeiten, Begegnungsstätte Rüdnitz
10.01.2022 Hauptausschuss der GV der Gemeinde Melchow 
19–22 Uhr Räumlichkeiten, Touristisches Begegnungszentrum
11.01.2022 Ausschuss Bauen & Infrastruktur der GV der Gemeinde  
19–22 Uhr Marienwerder, Räumlichkeiten,  
  Gemeindezentrum Marienwerder
11.01.2022 Kultur- & Sozialausschuss der GV der Gemeinde Rüdnitz 
19–22 Uhr Räumlichkeiten, Begegnungsstätte Rüdnitz
12.01.2022 Haushalts- und Sozialausschuss der SVV der Stadt Biesenthal 
19–22 Uhr Mensa der Grundschule „Am Pfefferberg“
13.01.2022 Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
19–22 Uhr Mensa der Grundschule Grüntal
13.01.2022 Hauptausschuss der SVV der Stadt Biesenthal  
19–22 Uhr Mensa der Grundschule „Am Pfefferberg“
13.01.2022 Ausschuss Finanzen & Haushalt der GV der Gemeinde 
19–22 Uhr  Marienwerder, Räumlichkeiten,  
  Gemeindezentrum Marienwerder
17.01.2022 Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin 
19–22 Uhr in die Räumlichkeiten der Fachwerkkirche Tuchen
17.01.2022 Sozialausschuss der GV der Gemeinde Marienwerder 
18–22 Uhr Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder
19.01.2022 Bauausschuss der SVV der Stadt Biesenthal  
19–22 Uhr Mensa der Grundschule „Am Pfefferberg“
20.01.2022 Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz  
19–22 Uhr Räumlichkeiten, Gaststätte „Zum fröhlichen Gustav“
24.01.2022 Ortsbeirat des Ortsteils Sophienstädt, Gemeinde  
19–21 Uhr Marienwerder, Räumlichkeiten, Gemeinde-Vereinshaus   
  Sophienstädt
27.01.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal 
19–22 Uhr Mensa der Grundschule „Am Pfefferberg“
27.01.2022 Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder 
19–22 Uhr Räumlichkeiten, Gaststätte „Zum Goldenen Anker“

Änderungen sind möglich und können beim Sitzungsdienst – Tel. 03337 
/ 4599-25 oder -53 erfragt oder der Homepage des Amtes Biesenthal- 
Barnim unter der Rubrik „Sitzungen“ entnommen werden.

Redaktionszeiten  
des Amtsblattes 2022
 
Redaktionsschluss Erscheinungstermin
11.01.2022 25.01.2022
08.02.2022 22.02.2022
15.03.2022 29.03.2022
12.04.2022 26.04.2022
17.05.2022 31.05.2022
14.06.2022 28.06.2022
12.07.2022 26.07.2022
16.08.2022 30.08.2022
13.09.2022 27.09.2022
11.10.2022 25.10.2022
15.11.2022 29.11.2022
06.12.2022 20.12.2022
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Wichtiger Hinweis für Gewerbetreiben-
de der Stadt Biesenthal sowie der  
Gemeinden Breydin und Melchow

Die Stadt Biesenthal sowie die 
Gemeinden Breydin und Mel-
chow haben mit der jeweiligen 
Haushaltssatzung 2022 die An-
passung der Gewerbesteuerhe-
besätze beschlossen.

Die Haushaltssatzung wird in 
einem der nächsten Amtsblät-
ter veröffentlicht. Nach der Ver-
öffentlichung ergehen die Vor-
auszahlungsbescheide zur 
Gewerbesteuer. Die Quartalsfäl-
ligkeit 15.02.2022 wird aus-
nahmsweise auf einen nächsten 
Fälligkeitstermin verschoben. 
Diese entnehmen Sie dann bitte 
Ihrem Jahresbescheid 2022.

Wir weisen darauf hin, dass 
vor Erhalt eines neuen Beschei-

des keine Vorauszahlung der 
Gewerbesteuer 2022 zu leisten 
ist. Bitte löschen Sie Ihre Dau-
eraufträge bzw. passen diese 
entsprechend an.

Durch die Amtskasse wird zur 
Fälligkeit 15.02.2022 kein SEPA 
Lastschrifteinzug vorgenom-
men, wenn nicht rechtzeitig 
vorher ein entsprechender Be-
scheid zugegangen ist.

Die Gewerbesteuerpflichtigen 
der Gemeinden Marienwerder, 
Rüdnitz und Sydower Fließ ha-
ben die Vorauszahlungen, wie 
im letzten Bescheid festge-
setzt, zum 15.02.2022 zu ent-
richten.

Wichtiger Hinweis für Grundstückseigentümer zur Zahlung der Grundsteuer 
2022 sowie der Umlage der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände 
„Finowfließ“ und „Schnelle Havel“ 2021 / 2022 (WuB-Umlage)

Die Stadt Biesenthal sowie die 
Gemeinden Breydin und Mel-
chow haben mit der jeweiligen 
Haushaltssatzung 2022 die An-
passung der Grundsteuerhebe-
sätze beschlossen.

Die Haushaltssatzung wird in 
einem der nächsten Amtsblät-
ter veröffentlicht und ist ab dem 
01.01.2022 gültig. Nach der  
Veröffentlichung ergehen die  
Jahresbescheide zur Grundsteu-
er. Die Quartalsfälligkeit 
15.02.2022 wird ausnahmswei-
se auf einen nächsten Fällig- 
keitstermin verschoben. Diese 
entnehmen Sie dann bitte Ih-

rem Jahresbescheid 2022.

Auf Grund der Änderung des 
Brandenburgischen Wasserge-
setzes (BbgWG), der Änderung 
des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushaltes (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) und der Än-
derung des Wasserverbandsge-
setzes (WVG) in Verbindung mit 
der Beitragsbemessungsverord-
nung (BBV) machte es sich erfor-
derlich, die Satzungen der Stadt 
Biesenthal und der amtsange-
hörigen Gemeinden zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Was-
ser- und Bodenverbände 
„Finowfließ“ und „Schnelle Ha-

vel“ zu überarbeiten. Sie sind je-
weils bereits beschlossen und 
ortsüblich bekannt gemacht.

Die Umlage wird mittels Be-
scheid in 2022 auch rückwir-
kend für 2021 festgesetzt. 

Wir weisen darauf hin, dass 
vor Erhalt eines neuen Beschei-
des keine Zahlung der Grund-
steuer sowie der Umlage 
2021/2022 zu leisten ist. Bitte 
löschen Sie Ihre Daueraufträge 
bzw. passen diese entspre-
chend an.
Durch die Amtskasse wird zur 
Fälligkeit 15.02.2022 kein SEPA 

Lastschrifteinzug vorgenom-
men, wenn nicht rechtzeitig 
vorher ein entsprechender Be-
scheid zugegangen ist.

Für die Gemeinden Marien-
werder, Rüdnitz und Sydower 
Fließ gilt, dass bis zur Bekannt-
gabe eines neuen Steuerbe-
scheids zu den bisherigen Fäl-
ligkeitstagen Vorauszahlungen 
unter Zugrundelegung der zu-
letzt festgesetzten Jahressteu-
er zu entrichten sind.
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NACHRICHTEN AUS DEN GEMEINDEN

STADT BIESENTHAL

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Dienstag 15.30 – 18.00 Uhr, Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
Terminabsprache erbeten,  03337/2003

 Erreichbarkeit des Sekretariats
Montag – Donnerstag  9 – 12 Uhr / Dienstag  14 – 18 Uhr
 03337/2003, Fax 03337/3050, E-Mail: buergermeister@biesenthal.de

 Sprechzeiten des Ortsvorstehers von Danewitz
Die Sprechstunde findet alle vierzehn Tage  
jeweils dienstags im Gemeindehaus  
von 18:00 bis 19:00 Uhr statt.
Termine im Januar: 11./25.01.2022

 Arbeitslosenservice-Einrichtung Bernau
Bürgerberatungen in Biesenthal, Am Markt 1, Rathaus.  
Sprechstunde: der 2. Dienstag jeden Monats! 
Nächster Termin: 11.01.2022

Liebe Biesenthalerinnen  
und Biesenthaler,
Weihnachten ist für viele 
Menschen eines der schönsten 
Feste des Jahres. Ein Fest der 
Besinnlichkeit, das Gelegen-
heit bietet, auf wirklich Wich-
tiges zu blicken. Gesundheit, 
Glück und menschliche Nähe 
lassen sich nicht in Geschenk-
papier wickeln und unter den 
Weihnachtsbaum legen. Dabei 
sind sie so wichtig wie ein Le-
ben in Frieden. 
Doch wie können 
wir in dieser aktu-
ellen Zeit unbe-
schwert Weih-
nachten feiern? 
Nun, eine der 
größten Fähigkei-
ten der Menschen 
ist es, nicht da ste-
hen zu bleiben, 
wo der Zufall uns 
hineinstößt, sondern gemein-
sam entschlossen zu handeln. 
Corona hat uns viele Ein-
schränkungen, Belastungen, 
Sorgen und Ängste gebracht, ja 
sogar Nöte. Corona hat aber 
auch in der Gesellschaft, der 
Familie, im Freundeskreis, am 
Arbeitsplatz, im Gewerbe und 
im Ehrenamt für den ein oder 
anderen Disput gesorgt. Hal-
ten wir es wie Marie von Eb-
ner-Eschenbach „Nächstenlie-
be lebt mit tausend Seelen, 
Egoismus mit einer einzigen, 
und die ist erbärmlich“.

Die Zeichen stehen auf  
Zukunft, denn in den zurück-
liegenden Monaten ist es  
gelungen, unsere Stadt weiter-
zuentwickeln. Viele Großpro-
jekte, wie der Bau der Kita am 
Weprajetzkyweg, der Bau der 
Dreifachsporthalle, die Pla-
nung des Radweges nach Mel-
chow und die Planung des 
neuen Verwaltungsgebäudes, 
haben begonnen. Der Haus-
halt ist so gestaltet, dass die fi-
nanzielle Stabilität auf kom-
munaler Ebene, trotz 
coronabedingter Minderein-

nahmen, den Bürgerinnen und 
Bürgern garantiert ist. 

Ich danke Ihnen herzlich für 
Ihre Geduld und Ihr Durchhal-
tevermögen, welches Sie in 
dieser  Pandemie immer wie-
der zeigen und für das Ver-
ständnis, auf manch Schönes 
vorübergehend zu verzichten, 
eben zum Wohle und zum 
Schutze aller. Sie alle tragen 

dazu bei, Biesen- 
thal so lebendig, 
offen und lebens-
wert zu machen, 
wie es ist. 
Besonders dan-
ken möchte ich 
den Menschen 
unter uns, die 
W e i h n a c h t e n 
nicht im Kreise 

ihrer Familien feiern können, 
sondern ihre Zeit und Arbeits-
kraft in den Dienst der  
Allgemeinheit stellen. Sei es 
beispielsweise in den Kran-
kenhäusern, im Pflegebereich, 
bei den Hilfs- und Rettungsor-
ganisationen und auch dem 
gesamten Ehrenamt. Unsere 
Gesellschaft wäre ein großes 
Stück ärmer ohne Sie.
Bedanken möchte ich mich 
auch bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der 
Amtsverwaltung, im Kita-, 
Hort- und Schulwesen, bei den 
Technischen Diensten, im Rat-
haus.

Ich wünsche Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest, einen guten 
Start in das neue Jahr und seien 
Sie sicher, wir werden diese Krise 
meistern – egal was kommt, 
denn jede Krise birgt auch die 
Chance in sich, etwas gemein-
sam zum Besseren hin zu verän-
dern. 
Nutzen wir sie – ich freue mich 
auf 2022 mit Ihnen! 

Ihr ehrenamtlicher Bürgermeister 
Carsten Bruch

Endspurt für dieses Jahr
Das Bibliotheksjahr geht zu En-
de, gerade liegen die letzten Ein-
käufe auf meinem Arbeitsplatz. 
Vor Weihnachten werden sie al-
le im Regal stehen und darauf 
warten, mit Ihnen nach Hause 
zu gehen. Sie wollen betrachtet 
werden mit Ihren Kindern. Die 
Kleinen lassen sich gerne eine 
lustige neue Geschichte mit 
Drache Kokosnuss oder dem 
kleinen Wassermann vorlesen. 
Die begeisterten Leser unter den 
Kindern entführen vielleicht 
das Buch „Hilfe, meine Eltern 
haben meinen Geburtstag ge-
strichen“ in ihr Kinderzimmer. 
Wer hat diesen Satz nicht schon 
gehört von seinen Eltern? Für 
die Erwachsenen gibt es den 
neuen Dave-Eggers-Roman 
„Every“. Die neuen Krimis wer-
den Sie schon entdecken, wie 
immer! Ich sag nichts. Und die 
Damen werden sich über etwas 
Kurzweil freuen, hoffentlich 
sind die Bücher so gut wie der 
Klappentext! Drei Nachzügler 
sind noch im Buchhandel, ich 
glaube, die sind auch nicht übel. 

Eltern von dreijährigen Kindern 
dürfen bei uns ein Lesestart-Set 
abholen: Ein kleines Beutelchen 
mit einem Pappbilderbuch „Bil-
lie und Joko brauchen deine Hil-
fe!“ und eine Anleitung mit 
Tipps für die Eltern. Das wird ein 

toller Spaß für die ganze Fami-
lie! Denn die Kinder dürfen mit-
machen! Auf den schönen Illus-
trationen gibt es viel zu 
entdecken. Das regt jedes Kind 
zum Sprechen an, Sie werden se-
hen! Die Sets gibt es gratis. Bis 
jetzt waren alle Lesestart-Sets 
ein Renner, die Bücher sind im-
mer noch beliebt. 

Wenn Sie uns in diesem Jahr 
noch erwischen wollen, dann 
müssen Sie sich sputen. Am  
16. Dezember sind wir das letzte 
Mal hier. Im neuen Jahr sind wir 
ab 3. Januar wieder für Sie da. 

Verbringen Sie eine schöne Weih-
nachtszeit mit Familie, Freunden, 
tollem Essen und schönen Ge-
schenken. Kommen Sie auch gut 
ins neue Jahr hinüber, bleiben Sie 
gesund und munter! 

Wir sehen uns, bis bald! 

Montag 13 – 16:00 Uhr
Dienstag,   
Mittwoch 13 – 18:00 Uhr
Donnerstag 10 – 17:00 Uhr.

 451 007

Wir freuen uns auf Ihren und 
euren Besuch!

I. Derks, I. Jochindke
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Liebe Danewitzerinnen und  
Danewitzer !
Der Ortsvorsteher wünscht zum 
Weihnachtsfest und zum Jah-
reswechsel alles Gute!

Die bevorstehenden Weih-
nachtsfeiertage und der Jahres-
wechsel dienen uns Menschen 
häufig dazu, etwas in uns zu  
gehen und das ablaufende Jahr 
gedanklich Revue passieren zu 
lassen. Die Hektik der Vorweih-
nachtszeit legt sich langsam. 
Auch fragen wir uns in dieser 
Zeit zwischen den Jahren, was 
das alte Jahr gebracht hat und 
was das neue wohl bringen 
wird. 
Ich möchte das Weihnachtsfest 
und den Jahreswechsel zum An-
lass nehmen, all denen zu dan-
ken, die im zu Ende gehenden 
Jahr wieder daran mitgearbeitet 
haben, unsere Gemeinde le-
bens- und vor allen Dingen lie-
benswert zu erhalten.
Insbesondere danke ich allen, 
die im Verein oder im Brand- 
und Katastrophenschutz, im 
kirchlichen Bereich, in ihrer Frei-
zeit ehrenamtlich tätig sind. 
Diese Leistungen sind nicht 
hoch genug einzuschätzen.
Gerade in der jetzigen Zeit. Die 
Corona-Pandemie lässt uns 
nicht los.
So musste unser Backofenfest 
und unsere jährliche Senioren-
fahrt in 2021 wieder abgesagt 
werden. 
Ich möchte mich bei Ihnen liebe 
Danewitzerinnen und Danewit-
zer recht herzlich bedanken für 
die große Bereitschaft, sich imp-

fen zu lassen, denn nur so kön-
nen wir der Pandemie entge-
genwirken.
Am 4. September konnten wir 
unter Auflagen unser Ernte-
dankfest durchführen.
Ich glaube, es war eins der 
schönsten Erntedankfeste, die 
ich miterleben durfte.
Die Menschen haben sich ge-
freut, wieder miteinander feiern 
zu können.
Vielen Dank an alle, die das Fest 
mit vorbereiteten.
Am 3. Dezember war für unsere 
Feuerwehr schon Weihnachten. 
Das Amt Biesenthal-Barnim be-
scherte den Kameraden der  
Löschgruppe Danewitz ein neu-
es Feuerwehrfahrzeug (TSF-W) 
Die Freude über das neue Fahr-
zeug war riesig.
Vielen Dank an den Träger des 
Brandschutzes, das Amt Biesen- 
thal-Barnim.
Recht herzlich möchte ich mich 
beim Bürgermeister der Stadt 
Biesenthal, den Stadtverordne-
ten, dem Ortsbeirat, der Amts-
verwaltung und den Techni-
schen Diensten der Stadt 
Biesenthal für die gute Zusam-
menarbeit bedanken.

Ich wünsche Ihnen besinnliche 
und friedvolle Weihnachtsfeier-
tage, ein gutes neues Jahr 2022, 
Glück Zufriedenheit und persön-
liches Wohlergehen sowie insbe-
sondere Gesundheit

Ihr Ortsvorsteher
Detlef Matzke

GEMEINDE BREYDIN

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
Ortsteil Trampe:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 – 19 Uhr, 
im Kulturraum der Gemeinde, Dorfstraße 53
Ortsteil Tuchen-Klobbicke: 
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 16 – 17 Uhr, 
im Gemeindezentrum Tuchen, Mühlenweg 35, Tel: 033451/ 304

 Gemeindearchiv Breydin
Mühlenweg 35 | Tuchen-Klobbicke
Öffnungszeiten: 
1. Mittwoch im Monat von 18 Uhr bis 19.15 Uhr
3. Mittwoch im Monat von 17 Uhr bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung Tel. 0162/9400471 Karin Baron

Öffnungszeiten des  
Kompostierplatzes in Tuchen
Nur für Einwohner der 
Gemeinde Breydin
Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner, auf dem Kompostier-
platz der Gemeinde in Tuchen 
werden nur haushaltsübliche 
Mengen an Grün- und Baum-
schnitt angenommen. Des Wei-
teren ist der Platz nur zur Ent-

sorgung von kompostierbaren 
Abfällen von Gemeindebewoh-
nern gedacht.
Die Annahme erfolgt jeden 
zweiten Samstag von 9 bis 11 
Uhr!

Öffnungszeiten im Januar: 
8. und 22. Januar 2022
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Liebe Einwohner*innen von Breydin,
in Vorbereitung auf meinen 
heutigen Artikel zur Weih-
nachtszeit und Jahreswechsel 
habe ich dieses nachdenkliche 
Gedicht von Robert Sontheimer 
entdeckt. 

Weihnachtszeit 
Draußen scheint’s, es ist so weit, 
begonnen hat die Weihnachts-
zeit.
Der Opa holt vom Abstellraum 
den Weihnachtsschmuck und 
schmückt den Baum.
Sein Enkel hilft, so gut er kann 
und freut sich auf den Weih-
nachtsmann.
Zum Schluss die Lämpchen dran 
noch schnell, den Stecker rein, 
schon strahlt er hell.
Da wird der Opa nachdenklich. 
Wie war das früher eigentlich?
Die Kerzen waren da noch echt, 
aus Wachs mit Docht, das war 
nicht schlecht.
Der Enkel aber glaubt es kaum: 
„Echte Kerzen an dem Baum???“

Die Zeit jedoch bleibt niemals 
steh‘ n und fünfzig weit´ re Jahr‘ 
vergeh ’n.
Der Enkel längst erwachsen schon 
hat heute selbst ‚ nen Enkelsohn.
Und wieder schneit‘ s zur Weih-
nachtszeit. Ja wieder mal ist es so 
weit.
Der Opa holt vom Abstellraum 
wie jedes Jahr den Plastikbaum.
Sein Enkel hilft so gut er kann 
und freut sich auf den Weih-
nachtsmann.
Der Christbaumschmuck wird an-
gebracht. Schon strahlt der Plas-
tikbaum voll Pracht.
Da wird der Opa nachdenklich. 
Wie war das früher eigentlich?
Da war der Weihnachtsbaum 
noch echt, frisch aus dem Wald, 
das war nicht schlecht.
Der Enkel aber glaubt es kaum: 
„Im Wohnzimmer ‚ nen echten 
Baum???“

Die Zeit bleibt doch auch jetzt 
nicht steh ’n und nochmal fünf-
zig Jahr‘ vergeh ’n.
Der Enkel längst erwachsen schon 
hat wiederum ‚ nen Enkelsohn.
Und schneit‘ s auch draußen 
noch so sehr, das Weihnachtsfest, 
das gibt’s nicht mehr.
Man holt nichts mehr vom Ab-
stellraum und hat auch keinen 
Weihnachtsbaum.

Der Enkel denkt auch nicht dar-
an, hat nie gehört vom Weih-
nachtsmann.
Auch vieles andre gibt’s nicht 
mehr. Die ganze Welt wirkt ziem-
lich leer.
Da wird der Opa nachdenklich. 
Wie war das früher eigentlich?
Da feierte man wirklich echt ein 
Fest mit Baum, das war nicht 
schlecht.
Der Enkel aber glaubt es kaum 
und fragt erstaunt: „Was ist ein 
Baum???“

Nun könnte manch 
einer von Ihnen sa-
gen „das ist nun 
mal der Lauf der 
Zeit.“ Aber ich mei-
ne, gerade wenn 
ich aus dem Fens-
ter schaue und den 
schön geschmück-
ten echten Baum 
sehe, dass er zwar auch schon 
mit elektrischen Kerzen be-
stückt ist, aber er steht auch im 
Garten. Aus Überzeugung, dass 
es nicht für ein paar Tage sein 
muss, das er in meinem Wohn-
zimmer und dann im Abfall lan-
det. Aber worum geht es? Um 
den Erhalt von Kultur und Tradi-
tion? Geht es darum, wie wir 
mit unseren natürlichen Res-
sourcen umgehen? Ich würde 
mal sagen „sowohl als auch“. Al-
so mich haben die Visionen von 
dem Autor nachdenklich ge-
macht. 
Liebe Einwohner*innen,
Das Jahr 2021 neigt sich dem 
Ende zu und wenn es mit dem 
Erscheinungsdatum des Amts-
blattes noch vor Weinachten 
funktioniert, dann möchte ich 
Ihnen im Namen der Gemeinde-
vertretung friedliche und erhol-
same Weihnachtsfeiertage 
wünschen. Es ist aber auch eine 
gute Gelegenheit einmal inne-
zuhalten und das Jahr zu resü-
mieren. Wir hatten uns in der 
Gemeindevertretung ein großes 
Arbeitspaket vorgenommen. 
Nicht alles, wohinter wir einen 
erledigten Haken machen kön-
nen, ist immer für unsere Ein-
wohner sichtbar. Da denke ich 
zum Beispiel an die Vorberei-
tungen für die Satzung unseres 
Schulverbands oder an die über-
arbeitete Kooperationsverein-

barung mit unserer Partnerge-
meinde Sydower Fließ. Aber es 
hat sich einiges zum Guten ent-
wickelt. Wir haben für jeden 
sichtbar die eine und andere 
Verschönerung und Aufwer-
tung von Flächen in unserem 
Ort umgesetzt. Die Bänke auf 
dem Schlossvorplatz sind ausge-
bessert und gestrichen worden, 
die Buswartehäuschen sind ge-
strichen, beleuchtet und es wur-
den Hinweisschilder zum „Frei-
willigen 30 km/h fahren“ aus 

Rücksicht auf unse-
re Schulkinder auf-
gestellt. Wir konn-
ten vor dem 
Dorfteich in Tu-
chen einen Jäger-
zaun aufstellen, ei-
ne Infotafel in 
Tuchen am Ge-
m e i n d e z e n t r u m 
und einen Informa-

tionskasten beim Bäcker. Wir 
konnten nun doch endlich unse-
ren Mehrgenerationssportplatz 
eröffnen, und durch Bänke, die 
wir im Ort aufgestellt haben, 
wollen wir Treffpunkte für uns, 
aber auch für Besucher möglich 
machen. Eine Vielzahl der Bei-
spiele, die ich genannt habe, 
wurden von unseren Gemein-
dearbeitern realisiert. Der Fima 
Chill möchten wir danken, dass 
der Sportplatz noch einige krea-
tive Aufwertungen bekommen 
hat und ein echter Hingucker 
geworden ist. Besonders großar-
tig ist, dass er auch generations-
übergreifend angenommen 
wird. 
Liebe Einwohner*innen, an der 
Umsetzung dieser Projekte ha-
ben viele mitgewirkt. 
Neben den Gemeindearbeitern 
möchte ich die Mitglieder der 
Gemeindevertretung und unse-
re Amtsverwaltung nennen und 
mich gleichzeitig für die gute 
und lösungsorientierte Zusam-
menarbeit bedanken. Bedanken 
möchte ich mich aber auch bei 
all denen von Ihnen, die die Ge-
legenheit genutzt haben und 
unsere Bürgersprechstunden 
und die Sitzungen der Gemein-
devertretung aufgesucht haben. 
Durch Ihre Hinweise und Mei-
nungsbekundungen haben Sie 
sich aktiv in unsere Entschei-
dungen eingebracht. Bedanken 

möchte ich mich auch in diesem 
Jahr bei unserer Kita-und Schul-
belegschaft, die unter schwieri-
gen Bedingungen dafür gesorgt 
haben, dass die Eltern sorgenfrei 
ihrer Arbeit nachgehen konn-
ten. Eine echte Bereicherung ist 
unser „BREYDINER BOTE“, das 
Feedback ist durchgängig posi-
tiv. Die Redaktionsmitglieder 
haben sich bemüht, zeitnah und 
aktuell wichtige Informationen 
an Sie weiterzureichen. Hier 
würden wir uns freuen, wenn 
Sie noch öfter die Gelegenheit 
nutzen und Ihre Fragen stellen, 
auf die wir Ihnen gerne antwor-
ten. Wir haben uns auch über 
die vielen helfenden Hände bei 
der Organisation unserer Dorf-
feste gefreut. Ob unsere Freiwil-
lige Feuerwehr, die den Tag der 
offenen Tür in Trampe organi-
siert hat oder die tatkräftige Un-
terstützung der Jugendfeuer-
wehr und ihrer Leiterin bei 
unserem schönen Neptunfest. 
Wir haben ein tolles Erntefest 
gefeiert und auch dort haben 
sich viele von Ihnen einge-
bracht. Eine Premiere war die 
Kooperation der Kirchenge-
meinde zum Erntedank. Ein fei-
erlicher Gottesdienst und der 
kleine Regionalmarkt mit viel-
fältigen Angeboten fand auf 
dem historischen Dorfanger in 
Klobbicke statt. Diese Bühne 
nutzten auch zu Jahresbeginn 
die Bläsergruppe „Federspiel“ 
und erfreuten uns mit einem 
kleinen Neujahrskonzert. Das 
kulturelle Angebot über das 
ganze Jahr wurde wieder vom 
Verein der Fachwerkkirche orga-
nisiert – auch hierfür sagen wir 
unser herzlichstes Dankeschön. 
Ich könnte jetzt noch viele Bei-
spiele nennen, die uns das Jahr 
über begegnet sind. Aber gestat-
ten Sie mir noch einen kleinen 
Ausblick ins Jahr 2022 – ich 
möchte es zusammenfassen:
– Erhalt und Ausbau unserer In-
frastruktur –
Manche Dinge dauern und da 
gilt es für uns dranzubleiben. Es 
ist ärgerlich, dass wir noch im-
mer kein Buswartehaus in 
Trampe in der Dorfstraße ha-
ben, dass der kleine Anger in 
Trampe kaputt gefahren ist, 
dass der Bieber im Park immer 
noch oder schon wieder sein 
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Unwesen treibt, dass die Woh-
nung in der Eberswalder Straße 2 
immer noch nicht saniert ist …., 
also Sie sehen, auch im nächsten 
Jahr gibt es viel zu tun. 
Ich bin überzeugt, dass ich Ih-
nen im nächsten Jahr zur glei-
chen Zeit vieles von den er-
wähnten Dingen als erledigt 
mitteilen kann.

Liebe Breydiner Einwohner*in-
nen, im Namen der Gemeindever-
tretung wünschen wir Ihnen und 
Ihren Familien ein gesegnetes und 
friedliches Weihnachtsfest und 
kommen Sie gut ins Jahr 2022.

Ihre ehrenamtliche  
Bürgermeisterin

Petra Lietzau

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
freitags von 17 – 18 Uhr
• jeden 1. Freitag des Monats im Gemeindezentrum Marienwerder
• jeden 2. Freitag des Monats im Gemeindevereinshaus Sophienstädt und
• jeden 3. Freitag des Monats im Bürgerhaus Ruhlsdorf oder
• nach persönlicher Vereinbarung
Telefon: 033395/71 86 38, E-Mail: heimat.marienwerder@t-online.de

GEMEINDE MARIENWERDER

Unseren Lesern und Anzeigenkunden wünschen wir 
ein besinnliches und ruhiges

Weihnachtsfest.
Möge das neue Jahr Ihnen, Ihrer Familie 
und Ihren Mitarbeitern 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit bringen.

Ihr Berater Wolfgang Beck
und der Heimatblatt Brandenburg Verlag
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Marienwerder, 
das Jahr 2021 geht zu Ende – das 
zweite Jahr, in dem uns die Coro-
na-Pandemie voll im Griff hat. 
In dem wir aber auch große 
Fortschritte gemacht haben, im 
Leben mit der Pandemie. Zum 
letzten Jahreswechsel haben 
wir so sehr auf den damals noch 
nicht vorhandenen Impfstoff 
gehofft. Inzwischen ist Impfen 
fast normal und die ersten von 
uns, haben sogar schon die Auf-
frischungsimpfung erhalten. An 
dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich bedanken: bei Anne 
Kosse, Evi Thiel, unseren beiden 
niedergelassenen Hausärzten 
Herrn Röck und Herrn Schramb-
ke sowie Herrn Kaczmarek und 
seinen Kollegen vom mobilen 
Impfteam Eberswalde. Sie alle 
haben maßgeblich dazu beige-
tragen, dass viele unserer Bürge-
rinnen und Bürger unkompli-
ziert, ohne große Wege und 
Bürokratie zeitnah geimpft wer-
den konnten. 
Was uns besonders freut: Mit 
der sogenannten Booster-Imp-
faktion steigen auch nochmals 
die Erstimpfungen. Vielen Dank 
auch an alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich trotz Bedenken 
nun doch noch impfen ließen. 
Impfen ist der einzige Weg her-
aus aus der Pandemie und der 
damit verbundenen sozialen 
Isolation. 
Leider ist die Pandemie mit neu-
er Wucht zurück und wir muss-
ten schweren Herzens auch in 
diesem Jahr die Seniorenweih-
nachtsfeiern, den Weihnachts-
markt und das Adventsgrillen 
absagen. Umso mehr freut es 
uns, daran zu erinnern, dass wir 
die Sommer- und Herbstzeit gut 
genutzt haben, um uns wieder 
zu sehen und unser soziales Le-
ben zu pflegen. Gemeinsam er-
innern wir uns gern an das Hei-
matfest in Marienwerder, das 
Erntefest in Ruhlsdorf, die Hallo-
weenparty in Sophienstädt, das 
Martinsfest in Ruhlsdorf oder 
das Herbstfeuer in Marienwer-

der. Vielen Dank an dieser Stelle 
an unsere Ortsbeiräte. Ohne ihre 
Arbeit wären diese Feste nicht 
möglich gewesen. 
Und auch sonst ging es in unse-
ren drei Ortschaften 2021 gut 
voran. Der Generationenwech-
sel schreitet voran. Wir haben in 
diesem Jahr mit 25 Kindern 
deutlich mehr Kinder einschu-
len können als in den Vorjahren. 
An dieser Stelle herzlichen Dank 
an das Lehrerkollegium um Frau 
Brie. Die Einschulungsfeier war 
sehr liebevoll gemacht und die 
Rede von Frau Strebe unüber-
troffen. Auch am Vorlesetag war 
die Atmosphäre wunderbar ein-
ladend.  Gleiches gilt für unsere 
beiden Kitas. Die Kinderzahlen 
steigen und es ist uns gut gelun-
gen, alle Planstellen einschließ-
lich die der neuen Kitaleitung in 
Marienwerder zu besetzen. Vie-
len Dank für die geleistete Ar-
beit an alle Kita-Mitarbeiterin-
nen unserer Einrichtungen!
Auch der Wirtschaft, sprich dem 
Handwerk und der Landwirt-
schaft, geht es gut. Das zeigen 
die unverändert guten Gewer-
besteuereinnahmen. Wir konn-
ten uns auch über neue Gewer-
beanmeldungen freuen, die die 
Zahl der Gewerbeabmeldungen 
überstiegen. Die touristischen 
Betriebe haben ein Jahr des Auf 
und Ab erlebt. Wir haben ver-
sucht zu unterstützen, wo das 
notwendig war. Wesentliche Ge-
werbeabmeldungen gab es er-
freulicher Weise nicht. 
Was ist noch wichtig? Die Wie-
dereröffnung der Büttner-Kir-
che in Sophienstädt war ein 
wirkliches Highlight und ab 
Mitte Januar wird unsere Kirch-
gemeinde mit Lars Friedrich 
auch wieder einen neuen Pfar-
rer haben. Ruhlsdorf hat zum 
zweiten Mal in Folge den Wett-
bewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ auf Kreisebene gewon-
nen und wird den Barnim auf 
Landesebene vertreten. Trotz 
Corona konnten wir auch in die-

sem Jahr als Gemeinde unsere 
Vereine finanziell bei ihrer Ver-
einsarbeit unterstützen. Nach 
den Erfahrungen des Vorjahres 
am Bernsteinsee hatten wir für 
dieses Jahr einen Sicherheits-
dienst mit der Ordnung und Si-
cherheit beauftragt und damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Deshalb haben wir von der ge-
planten Einrichtung eines Som-
merparkplatzes Abstand ge-
nommen. Ein kleiner Vorgriff 
auf das kommende Jahr sei an 
dieser Stelle gestattet: Wir sind 
mit dem Landesstraßenamt nun 
übereingekommen, Leitplanken 
an der Prendener Straße anbrin-
gen zu können. So wird hoffent-
lich ein großer Unfallschwer-
punkt an heißen Sommertagen 
auch bald Geschichte sein. 
Und wir arbeiten an unserem 
Ortsbild. Beginnend in der Bie-
senthaler Straße erneuern wir 
in den kommenden Jahren 
Schritt für Schritt die Straßenbe-
grenzungen in allen drei Ort-
schaften. Die Holzeinfassungen 
sind zunehmend morsch und 
müssen ausgetauscht werden.  
Wir bedanken uns bei unseren 
beiden Gemeindearbeitern, die 
zuverlässig über Jahre für die 
Ordnung in unseren drei Ort-
schaften sorgen: Rasen mähen, 
die Friedhöfe in Ordnung halten, 
die Kitas und die Schule mit 
Hausmeistertätigkeiten unter-
stützen und auch bei den Orts-
festen stets helfen. Für 2022 ha-
ben wir eine zusätzliche halbe 
Stelle geschaffen, um den Auf-
gaben noch besser gerecht zu 
werden. 
Alle unsere Bemühungen um 
ein schönes Ortsbild wären je-
doch ein Tropfen auf den heißen 
Stein, wenn nicht jeder von Ih-
nen sein eigenes Anwesen gut 
in Schuss halten würde. Dafür 
vielen Dank. Gleichzeitig möch-
ten wir Sie bitten, sich auch zu-
künftig der Gemeindeflächen 
vor Ihren Grundstücken anzu-
nehmen. Damit leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag zum gepfleg-
ten Eindruck unserer Ortschaf-
ten. Herzlichen Dank an alle flei-
ßigen Helfer, die sich jedes Jahr 
am Frühjahrsputz und an den 
herbstlichen Laubaktionen be-
teiligen. Mit Ihrer Teilnahme an 
den beiden Aktionen „Weih-
nachten im Schuhkarton“ zei-
gen Sie darüber hinaus Mit-
menschlichkeit und Solidarität. 
Das ist nicht selbstverständlich.  
Bleibt noch der Dank an die Kol-
leginnen und Kollegen unserer 
Amtsverwaltung in Biesenthal, 
die die verwaltungstechnische 
Basis unseres gemeindlichen Le-
bens schaffen. Jede Rechnung, 
jede Beschaffung, jede Personal-
einstellung wird durch das 
Team um Herrn Nedlin, unseren 
Amtsdirektor bewältigt. Ob Bür-
gerservice, die Bauverwaltung, 
das Ordnungsamt – sie sorgen 
dafür, dass alles seinen Gang 
geht. Das ist manchmal müh-
sam und nicht immer dankbar, 
aber notwendig, gut und wich-
tig. Es schafft Kontinuität und 
Verlässlichkeit – wesentlich für 
ein erfolgreiches kommunales 
Leben. So ist es auch in diesem 
Jahr gelungen, in der letzten Ge-
meindevertretersitzung einen 
soliden Haushalt für das kom-
mende Geschäftsjahr 2022 zu 
verabschieden. 
Die Mitglieder der Gemeindever-
tretung Marienwerder wünschen 
Ihnen und Ihren Familien ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Jahreswechsel. Blei-
ben Sie gesund und freuen Sie 
sich mit uns auf ein neues Jahr 
2022 in unserer Gemeinde. Wir 
sind auf einem guten Weg!

Herzlichst 
im Namen der  

Gemeindevertretung  
Marienwerder 

  

Annett Klingsporn
Ehrenamtliche Bürgermeisterin
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GEMEINDE MELCHOW

 Sprechstunde des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die Sprechstunde findet im Ortsteil Melchow im „Touristischen Begeg-
nungszentrum Lindengarten“ statt. Eine Terminabsprache unter der 
Rufnummer  03337/42 56 99 ist wünschenswert. 
Weiterhin können Sie mir Ihre Wünsche und Anregungen jederzeit unter 
E-Mail: buergermeister@melchow.de senden. 
Kontakt zur Gemeinde Melchow:
Ehrenamtlicher Bürgermeister Ronald Kühn  03337/425699
Ortsvorsteher (OT Melchow) Wolfgang Schmidt   03337/451480
Ortsvorsteherin (OT Schönholz) Ines Leusch  03334/3891536

Ronald Kühn, Ehrenamtlicher Bürgermeister

Kompostierplatz
Die Entgegennahme des 
Schnittgutes und des Nutzungs-
entgeltes wird von Herrn Milert 
durchgeführt.

Der Kompostierplatz in Mel-
chow ist NICHT für gewerbliche 
Zwecke und nur für Melchower 
Bürger nutzbar.

Öffnungszeit zu den u. g. Termi-
nen jeweils von 09.00 – 11.00 
Uhr, individuelle Absprachen 
mit Herrn Milert sind möglich.

Der Kompostierplatz Melchow 
bleibt in den Wintermonaten 
geschlossen. Wir informieren 
Sie rechtzeitig über die Öff-
nungstermine im Frühjahr. 

Grußwort Weihnacht
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger der Gemeinde Melchow, 
liebe Leserinnen und Leser des 
Amtsblatts für das Amt Biesen- 
thal-Barnim,

wie gern hätte ich an dieser Stel-
le von den großen Erfolgen in 
Bezug auf die Eindämmung der 
Pandemie berichtet und die 
herzlichsten Wünsche für ein  
freudbetontes friedliches Weih-
nachtsfest im Kreise der Lieben 
ohne Kontaktbeschränkungen 
ausgesprochen – die Entwick-
lung jedoch ist eine andere. Wir 
begehen das Weihnachtsfest im 
Jahr zwei der Pandemie und be-
finden uns in der vierten Welle, 
die Infektionszahlen wie noch 
nie hervorbringt. Zahlreiche Ak-
tivitäten zur Weihnachtszeit, 
nicht zuletzt unsere beliebte Se-
nioren Weihnachtsfeier, muss-
ten zum Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger abgesagt werden. 
Ich bin tief traurig über diese 
Entwicklung, insbesondere, da 
es in den Sommermonaten mit 
Beginn der Impfkampagne eine 
Verbesserung versprach. Des-
halb in die Zukunft gedacht 
meine Bitte an alle, die sich noch 
nicht zu einer Impfung gegen 
das Corona-Virus entscheiden 
konnten: Lassen Sie sich durch 
den Arzt Ihres Vertrauens bera-
ten und nehmen Sie bei einer 
bestehenden Empfehlung das 
Impfangebot an. Wir können 
nur gemeinsam dafür sorgen, 
im kommenden Jahr weniger 
eingeschränkt die Weihnacht zu 
begehen. 
In Erinnerung bleibt aus dem 
Jahr 2021 gewiss das Sommer-
fest im August am Platz an der 

Kita zu den sieben Bergen. Für 
ein kurzes Zeitfenster war eine 
Veranstaltung dieser Ordnung 
und Größe in Melchow durch-
führbar und wurde binnen kür-
zester Frist von vielen fleißigen 
Helfern liebevoll vorbereitet 
und durchgeführt. 
Ein Dorffest mit 
selbstgebastelten 
Kronleuchtern im 
Festzelt gibt es nur 
in Melchow. Ich 
möchte mich des-
halb nochmals 
recht herzlich bei 
den Helfern bedan-
ken. Ein großer 
Dank gilt aber auch den Besu-
chern des Festes. Wir konnten 
erleben, wie angenehm sich das 
Feiern mit Freunden in friedli-
cher Atmosphäre  anfühlt.
Die positive Entwicklung der 
Gemeinde Melchow ist 2021 
sehr deutlich am Baugebiet „Am 
Rüggen“ zu erkennen. Nach der 
feierlichen Einweihung der fer-
tiggestellten Straße folgen nach 
und nach die Bauarbeiten für 
die Einfamilienhäuser auf den 
insgesamt 16 neuen Grundstü-
cken in einem bemerkenswer-
ten Tempo. Daraus resultierend 
werden wir im Frühjahr 2022 

die ersten neuen Melchower 
Bürger herzlich willkommen 
heißen können und ihnen die 
Vorzüge unserer schönen Ge-
meinde zeigen. Persönlich glau-
be ich, dass in spätestens zwei 
Jahren, die seit den 1990er-Jah-

ren liegende Bra-
che in eine grüne 
Oase voller Leben 
verwandelt sein 
wird.  Pünktlich 
zum Bezug der neu-
en Wohnungen 
wird auch der An-
bau unserer Kita zu 
den sieben Bergen, 
dessen erster Spa-

tenstich kürzlich erfolgte, be-
zugsfertig sein und die kleinen 
Bürger der Gemeinde empfan-
gen.
Für das kommende Jahr freue 
ich mich auf die Umsetzung 
weiterer zukunftsorientierter 
Maßnahmen. Wir planen die 
Renaturierung unseres Karpfen-
teiches. Dieses Projekt liegt vie-
len Melchower Bürgerinnen 
und Bürgern wie auch der Ge-
meindevertretung sehr am Her-
zen und wird uns auf Grund der 
anspruchsvollen Rechtslage 
stark beschäftigen. Weiterhin ist 
der Ausbau der Straße An den 

Birken in Planung während die 
Tiefbauarbeiten für das Bauge-
biet Am Rüggen Ost bereits in 
vollem Gange sind. Ein Wehr-
mutstropfen liegt in der Gewiss-
heit, dass mit Umsetzung des 
Baugebiets Am Rüggen Ost die 
Entwicklungsoption unserer 
Gemeinde in Bezug auf gefrag-
tes Bauland nach den Vorgaben 
der aktuellen Landesregierung 
bis zum Jahr 2028 erschöpft ist. 
Abschließend möchte ich das 
Weihnachtsfest und den Jahres-
wechsel zum Anlass nehmen, 
um all denen zu danken, die dar-
an mitgearbeitet haben, die Ge-
meinde Melchow lebens- und 
vor allem liebenswert zu gestal-
ten. Mein Dank gilt besonders 
den Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich auf karitativem, sportli-
chem, künstlerischem und kul-
turellen Gebiet in Kirche und 
Vereinen beruflich oder ehren-
amtlich engagiert haben. Beson-
ders hervorheben möchte ich 
den Dank an Personen, die An-
gebote für unsere Kinder und 
Jugendlichen organisieren. 
Nicht zuletzt danke ich den Mit-
gliedern der Gemeindevertre-
tung, den Ortsvorstehern sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gemeinde Mel-
chow und des Amtes Biesen- 
thal-Barnim recht herzlich für 
die gute Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen von Herzen 
erholsame und besinnliche 
Weihnachten, einen guten Jah-
reswechsel und ein friedliches, 
erfolgreiches neues Jahr, vor al-
lem Gesundheit.

Ronald Kühn 
Ehrenamtlicher Bürgermeister
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Kinder und Jugendliche in Melchow/
Schönholz – Save the Date
9. Januar 2022 um 15.00 Uhr
Jugendclub Melchow
Weitere Informationen folgen persönlich

Renate Schwieger
Jugendkoordinatorin

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
dienstags, 17.30 bis 19.00 Uhr im Gemeindebüro
oder nach telefonischer Vereinbarung (03338 3521)
Bahnhofstr. 12 , Rüdnitz (Begegnungsstätte gegenüber dem Reiterhof)

Buchungen der Gemeindezentren über das Gemeindebüro oder 
unter Tel. 03338 / 36 70 806

GEMEINDE RÜDNITZ

GEMEINDE SYDOWER FLIEß

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
Die nächste Sprechstunde findet wie folgt statt: 
06.01.2022 | 17 – 18 Uhr | im Hort in Grüntal 
Telefon: 03338/7095559 | Fax: 033338/7095558 | Funk: 0177/2323324

Simone Krauskopf, Ehrenamtliche Bürgermeisterin

Grußworte Jahresende
Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner,
das Jahr 2021 neigt sich dem En-
de zu. Ein weiteres Jahr mit der 
Pandemie. 
Trotzdem wurden viele Dinge 
geschafft. Das Gemeindezen- 
trum in Tempelfelde hat nun 
W-Lan und Telefon. Das „Bürger-
meisterzimmer“ wurde reno-
viert. Da in den letzten Jahren 
hier nicht investiert wurde, gab 
der Posten im Gemeindehaus-
halt die finanziellen Mittel da-
für her.
Vor Schule und Hort stehen nun 
speed pacer, Geschwindigkeits-
messer, die dafür sorgen wer-
den, dass jeder motorisierte 
Mensch ein Smiley sehen will. 
Die Sicherheit der Kinder wird 
dadurch erhöht.
Der Beschluss der Gemeindever-
tretung zur Fenstersanierung 
der Schule wurde gefasst und 
im nächsten Jahr wird es hier al-
so Baumaßnahmen geben. Die 
Schule selbst wird in einen 
Schulzweckverband überführt, 
der dann Träger sein wird. Die-
sem Schulzweckverband gehö-
ren die Gemeinden Breydin, 
Rüdnitz, Melchow und Sydower 
Fließ an. Er soll den Namen 
Schulverband Sydow tragen. Un-
sere Gemeinde trägt dann die 
Kosten nicht mehr allein. Zumal 
nach bisheriger Planung für die 
notwendige gesamte und ener-
getische Sanierung 1.600.000 
EUR vorerst kalkuliert sind.

Unser Gemeindearbeiter Uwe 
Synowczik sorgt dafür, dass in 
beiden Ortsteilen Tempelfelde 
und Grüntal die Ordnung und 
Sauberkeit vorbildlich sind.
Das Jahr war auch geprägt vom 
Plan in Tempelfelde, eine Solar-
anlage auf den Weg zu bringen. 
Darum wurde gerungen und 
letztlich entschied sich die Ge-
meindevertretung aufgrund ei-
ner 4 : 4 Entscheidung dagegen. 
Auch das ist eben Demokratie.
In Grüntal soll das Gelände am 
Postweg neben dem Sportplatz 
erschlossen werden.
Die Sitzungen der Gemeinde-
vertretung fanden unter großer 
Bürgerbeteiligung regelmäßig 
statt. Die Ankündigungen der 
Termine für Bürgermeister-
sprechstunde und Gemeinde-
vertretersitzung habe ich nun 
optisch wirksamer gestaltet und 
die Infoplakate finden sich im-
mer in den Schaukästen und 
können kaum übersehen wer-
den.
Ich wünsche mir auch für das 
neue Jahr 2022 ein so großes  
Engagement der Bürger und kon-
struktive Diskussionen zum Woh-
le unserer ganzen Gemeinde.
Ihnen wünsche ich eine geruh-
same Weihnachtzeit im Kreise 
von Familie und Freunden. Ich 
wünsche Ihnen und uns, viel 
Glück für das Jahr 2022. Bleiben 
Sie gesund!

Ihre Simone Krauskopf

Rechtsanwaltsbürogemeinschaft in der „Bahnhofspassage“
Büroturm • Börnicker Chaussee 1 • 16321 Bernau bei Berlin

STEFFEN THEIL
RECHTSANWALT
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht

• Bußgeldsachen
• Erbrecht
• Grundstücksrecht
• Kündigungsschutz
• Verbraucherinsolvenz
• Verkehrsrecht 0 33 38 / 76 97 02

TIM SCHOTT
RECHTSANWALT • Mietrecht

• Wohnungseigentumsrecht
• Privates und 

Öffentliches Baurecht
• Verbraucherschutzrecht
• Medizinrecht/

Arzthaftungsrecht
• Reiserecht 0 33 38 / 7 53 07 58

in Bürogemeinschaft
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AUS DEN VEREINEN

Bürgerforum für eine Lokale Agenda 21

Arbeitslosenverband Deutschland 
Landesverband Brandenburg e. V. informiert

Bürgerforum
Das Bürgerforum findet an je-
dem 1. Dienstag im Monat um 
20 Uhr im Restaurant Salute 
statt. Alle an nachhaltiger Ent-

wicklung und Bürgerbeteili-
gung Interessierten sind dazu 
herzlich eingeladen!

Die Volkssolidarität Barnim informiert

Veranstaltungen – Januar 2022
Mo 03.01. 13.00 Uhr Kartenspiele, UKB: 1,00 € 
  17.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln), UKB: 1,00 €
Mi 05.01. 14.00 Uhr Zumba, UKB: 2,00 €
Do 06.01. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
Fr  07.01. 11.00 Uhr Reha-Sport
Mo 10.01. 13.00 Uhr Kartenspiele, UKB: 1,00 €
Mi 12.01. 14.00 Uhr  Sprichwörter und sprichwörtliche Redewendun-

gen, Herkunft u. Bedeutung
Do 13.01. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
Fr  14.01. 11.00 Uhr Reha-Sport
Mo 17.01. 13.00 Uhr Kartenspiele, UK-Beitrag: 1,00 €
  17.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln), UKB: 1,00 €
Mi 19.01. 14.00 Uhr  Der Weihnachtsspeck muss weg – wie geht das 

am besten?
Do 20.01. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
Fr  21.01. 11.00 Uhr Reha-Sport
Mo 24.01. 13.00 Uhr Kartenspiele, UKB: 1,00 € 
  17.00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln), UKB: 1,00 €
Mi 26.01. 14.00 Uhr  Geburtstag des Monats – Wir laden alle Jubilare 

herzlich ein, mit uns zu feiern. Weißt du noch, 
Erinnerungen an frühere Geburtstage.

Do 27.01. 14.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
Fr  28.01. 11.00 Uhr Reha-Sport
Mo 31.01. 13.00 Uhr Kartenspiele, UK-Beitrag: 1,00 €

Durch die Corona-Situation kann es leider möglich sein, dass wir das 
Programm kurzfristig ändern müssen. Wir bitten Euch außerdem, die 
gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen einzuhalten. 

Die nächste Rentensprechstunde findet am 05. Januar statt. Die Ren-
tensprechstunde der VS Barnim findet derzeit  n u r   nach telefonischer 
Voranmeldung in Einzelgesprächen statt.  
Anmeldung erbeten bei Frau Nikitenko Tel. 03338 – 8463.  Bitte tragen Sie 
zum Termin eine FFP2 / KN95 Maske.

Wir bieten unsere Räumlichkeiten auch für andere Veranstaltungen an. 
Informationen dazu erhalten Sie telefonisch zu unseren Öffnungszeiten.

- Änderungen vorbehalten -

Die Mitarbeiter/innen der Begegnungsstätte Biesenthal laden herzlich ein!

Begegnungsstätte der Volkssolidarität Barnim e. V.
16359 Biesenthal, August-Bebelstr. 19;  Tel.: 033 37 / 40 0 51
Öffnungszeiten: 
Montag 13.00 – 17.00 Uhr, Mittwoch 13.00 – 17.00 Uhr

Frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr 

wünscht die Ortsgruppe 
der Volkssolidarität Melchow

B. Kuppel
Vorsitzende

Der Arbeitslosenservice Ber-
nau führt im Rahmen der „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ eine Bürgerbera-
tung in Biesenthal, Rathaus, Am 
Markt 1, durch. Jeweils von 
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Individuell, vertraulich und kos-
tenlos
Fragen zur Arbeitslosigkeit (AL-
GI, ALGII)
Ausfüllen von diversen Anträ-
gen (ALG I, ALG II, BAB, Bafög, 
Wohngeld usw.,)

Termin für 2022 
(2. Dienstag im Monat)
11.01.2022

Außerhalb der Sprechstunden 
sind wir zu erreichen:
Arbeitslosenverband Deutsch-
land,
Landesverband Brandenburg  
e. V.
Arbeitslosenservice Bernau
Zepernicker Chaussee 45
16321 Bernau
Tel.: 03338/2249

Wolfgang Beck
Tel.:  (0 33 37) 45 10 20
E-Mail:  amtsblatt@gmx.net

LOKALER GEHT‘S NICHT.
Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit einer  
Anzeige bzw. mit einem Firmenporträt im

AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM
oder in einer unserer anderen Ortszeitungen  
in Ihrer Nachbarschaft. Die Verteilung erfolgt  

flächendeckend an die Haushalte. 

Auch wenn Sie sich per Familienanzeige 
(Geburtstag, Hochzeit, Todesfall) mitteilen wollen, 

wenden Sie sich an unseren Medienberater!

Ich
berate Sie

gern!
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Tourist-Information
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Im Alten Rathaus
/Fax: 03337/49 07 18
www.machmalgruen.de  
E-Mail: biesenthal@
barnim-tourismus.de 
Öffnungszeiten 
Mai bis Oktober
Di 10.00–12.00 Uhr und 
 13.00–18.00 Uhr
Do/Fr 10.00–16.00 Uhr 
Sa/So 10.00–16.00 Uhr

Öffnungszeiten 
November bis April
Di 10.00–12.00 Uhr und  
 13.00–18.00 Uhr
Do/Fr 10.00–14.00 Uhr
Sa 10.00–14.00 Uhr
Tourist-Information
Bahnhofsplatz 2 – 
Im Bahnhof Wandlitzsee
16348 Wandlitz
Tel.: 03 33 97 / 6 72 77
Fax: 03 33 97 / 6 72 79
Mobil: 0172-3230439
E-Mail: wandlitz@barnim-
tourismus.de 

Tourismusverein Naturpark Barnim e. V. informiert

Tassen mit Motiven aus dem Amt  
Biesenthal-Barnim
Gestaltung mit regionalen Motiven von Sven Marggraf 

Passend zur kalten Jahreszeit ist 
eine Neuauflage der beliebten 
Tassen mit Motiven aus dem 
Amt Biesenthal-Barnim wieder 
im Verkauf. Die Keramiktassen 
zeigen in der handgezeichneten 
Collage des Biesenthalers Sven 
Marggraf ausgewählte Sehens-
würdigkeiten aus dem ganzen 
Amtsgebiet von Sydower Fließ 
bis Marienwerder. Die von der 
Design Werkstatt Bernau herge-
stellten Tassen sind in den In-
nenfarben blau, rot, gelb, grün, 
schwarz und orangefarben er-
hältlich. Mit 190 Grad gebrannt, 
sind die „Pötte“ auch für den 

weihnachtlichen Glühwein so-
wie als Geschenk bestens geeig-
net. Hersteller Orca Coatings 
verspricht eine Festigkeit der 
aufgebrannten Grafik bis zu 
2.000 Spülmaschinengängen. 
Die Kaffeebecher sind zum Preis 
von 9,90 € inkl. Verpackung in 
der Tourist-Information im al-
ten Rathaus am Markt in Bie-
senthal oder gegen eine zusätz-
liche Versandkostenerstattung 
auch online über die Internet-
seite des Tourismusvereins 
www.machmalgrün.de zu er-
werben.

Grafik: Design Werkstatt Bernau

Öffnungszeiten des 
Amtes  
Biesenthal-Barnim

MO 09.00 bis 12.00 und  
 13.00 bis 15.00 Uhr
DI 9.00 bis 12.00 und 
 14.00 bis 18.00 Uhr
DO 09.00 bis 12.00 und  
 13.00 bis 15.00 Uhr
MI und FR geschlossen
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Der Dezember im Creatimus
Schon ist wieder ein Jahr fast 
vergangen, schon wieder ein 
Jahr in dem leider die Pandemie 
sehr dominant war. Trotzdem 
haben wir mit den Kindern zu-
sammen viele schöne Tage ver-
bracht. 
Wie immer waren natürlich die 
Ferien und unsere Ferienpro-
gramme auch Highlights im 
vergangenen Jahr. 
In unserer Weihnachtswoche 
gab es ein buntes Programm 
mit Weihnachtskino, Basteln,  
Burgeressen, Backen und Lager-
feuer.
Wir freuen uns, dass unser 
Lehmofen nun regelmäßiger ge-
nutzt werden kann.
Auch das kommende Jahr wird 
sicher wieder viele Höhepunkte 
haben besonders aufregend 
wird dabei bestimmt unsere 
Sommerreise in den Harz wer-
den.

Wie schon im letzten Monat  an 
dieser Stelle erwähnt, wird es ab 
Januar ein festes wiederkehren-
des Wochenprogramm geben an 
dem sich alle orientieren kön-
nen. Es wird zum Beispiel Zum-
ba® für Kids geben eine 
Chor-und-Musikgruppe und ei-
ne Umwelt-und-Bewegungs AG. 
Anmeldungen hierfür nehmen 
wir  weiterhin entgegen. 
Natürlich bleibt das Creatimus 
wie bisher offen für alle Kinder, 
die nur einfach da sein wollen 
und Zeit miteinander verbrin-
gen möchten.

Wir wünschen allen eine frohe 
Weihnachtszeit und einen gu-
ten Start ins neue Jahr
und stehen für Fragen oder An-
merkungen gern zur Verfügung

Das Creatimus-Team

AUS DEN KINDER- & JUGENDEINRICHTUNGEN

Öffnungszeiten und Angebote
Öffnungszeiten des Kinder- 
und Jugendhauses: 
Montag:  15.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag:  15.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch:  15.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag:  15.00 bis 19.00 Uhr
Freitag:  15.00 bis 19.00 Uhr

• kostenlose Nach- und Haus-
aufgabenhilfe

 Montag–Freitag nach Verein-
barung, Plätze begrenzt

• kostenlose Hilfe bei Bewer-
bungen und Lebensläufen

• Beratung: jederzeit einfach an-
sprechen, nach Vereinbarung 
oder immer donnerstags ab 
16:30 Uhr

• Abwechslungsreiches 
 Wochenprogramm
• Kochen & Backen
• Töpfern
• Musikangebote
• Sportangebote

Wir freuen uns auf jeden, der 
den Weg zum Creatimus findet.

Ansprechpartner/innen für 
den Jugendbereich 

Pädagogische Mitarbeiter: 
Jessy Jordan 
Ralf Ebeling
BFD:  Leon Nack 
Freiwilligen Dienst:  
Anna-Lena Kießling
Amtsjugendkoordinatorin: 
Renate Schwieger

Kinder- und Jugendhaus 
Creatimus 
Dorfstraße 1 
16321 Rüdnitz 
Tel.: 03338769135 
Handy: 0171 5443498 
creatimus.ruednitz@gmail.com 

Jugendkulturzentrum KULTI 
Bahnhofsstraße 152 
16359 Biesenthal 
Tel./Fax.: 03337/ 41770

Kinder- und Jugendhaus Creatimus Rüdnitz

Grundschule Biesenthal informiert

Die Schule rockt 
Am 15. und 16. November 
schnupperten die 6. Klassen der 
Grundschule „Am Pfefferberg“ 
Rockstarluft. Gemeinsam mit 
dem Kulti und dem Rockmobil 
Barnim übten die Kinder an ver-
schiedenen Instrumenten (E-Gi-
tarre, Bass und Schlagzeug) so-
wie Vocals (Gesang) den Song 
Chasing Cars von Snow Patrol 
ein. Nach vier Stunden folgte 
der erste Auftritt. Und dieser 
war ein voller Erfolg. Mit Gänse-
haut lauschten alle gespannt 
den Rockstars von morgen. Vie-
len Dank an alle Beteiligten für 
die großartige Organisation. 
Dieser Tag wird uns noch eine 
Weile im Gedächtnis bleiben. 
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ANZEIGEN

Handwerk & Service
Tipps und Wissenswertes

Karsten’s Trockenbauservice
Maurer- und Putzarbeiten

Fliesenarbeiten
Fenster- und Türmontage

Vollwärmeschutz
Malerarbeiten

Karsten Reinke
Breite Straße 21 | 16359 Biesenthal

Tel. 0171 / 411 97 92
Tel./Fax 03337 / 49 04 19

seit 2004

Wir sorgen für Ihre Sicherheit
Schließanlagen, Schlösser, Baubeschläge, Tresore
Briefkastenanlagen, Montage, Schlossnotdienst

und Einbruchschäden-Notdienst

Schweißgeräteservice: Vertrieb und Reparatur
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-18 Uhr

Eberswalder Straße 7 · 16321 Bernau · Tel. (0 33 38) 22 81
Fax (0 33 38) 70 64 66 · Funk (0172) 8 79 23 40

Schlüsseldienst
Dieter Nitschke
Inhaber Torsten Grebs

Zugeschneit
Was bei Eis und Schnee zu beachten ist

Bei Schnee und Eis 
müssen Autofahrer 
einige Besonderhei-
ten beachten. Der 
ADAC hat die wich-
tigste Informationen 
für die kalte Jahres-
zeit zusammenge-
stellt.
Ist das Fahrzeug ver-
eist, müssen Schei-
ben und Außenspie-
gel freigekratzt werden. Auch 
wenn das zeitaufwändig sein 
kann, ist es nicht erlaubt, da-
bei den Motor laufen zu lassen. 
Wer sich nicht daran hält, muss 
ein Verwarnungsgeld von 10 
Euro bezahlen. 
Hat es geschneit, muss das 
Fahrzeug immer komplett vom 
Schnee befreit werden, um den 
nachfolgenden Verkehr nicht zu 
gefährden. Ein schneebedeck-
tes Kennzeichen kann 5 Euro, 
eine nicht vollständig freige-
kratzte Frontscheibe 10 Euro 
und ein verschneites Fahrzeug-
dach bis zu 80 Euro kosten.
Sind Verkehrsschilder verschne-
it und nicht mehr erkennbar, ist 
das kein Freibrief für verkehrs-
widriges Verhalten. Ist die Be-
deutung der Schilder anhand 
der Form eindeutig erkennbar, 
bleiben diese weiter gültig. Das 
trifft beispielswiese auf das 

charakteristische achteckige 
Stoppschild oder das auf der 
Spitze stehende, dreieckige 
Verkehrszeichen „Vorfahrt ach-
ten“ zu. 
Anders sieht es bei Schildern 
aus, die allein durch ihre Form 
mehrere Bedeutungen haben 
können (dreieckige Gefahren- 
sowie die runden Verbots- oder 
Beschränkungszeichen, wie 
zum Beispiel erlaubte Höchst-
geschwindigkeiten). Sind 
diese zugeschneit oder stark 
verdreckt, kann vom Verkehr-
steilnehmer nicht erwartet 
werden, sie zu befolgen. Für 
Ortskundige, die etwa wissen, 
welche Geschwindigkeiten gel-
ten, gilt dies allerdings nicht. | 
ADAC e. V.

INFO
www.adac.de

Foto: pixabay.com

Bei Glätte streuen
Möglichst auf Nachhaltigkeit achten

Als nachhaltige Alternative zum 
Streuen mit Salz bei Glatteis 
empfiehlt der BUND Sand, Split 
oder Holzspäne. Sie schmel-
zen das Eis auf dem Weg 
zwar nicht, verringern aber 
die Rutschgefahr. Auch muss 
von diesem „Abstumpfmittel“ 
mehr gestreut werden, jedoch 
können Holzspäne, Splitt und 
Sand zusammengefegt und 
wiederverwendet werden, 
nachdem das Eis geschmolzen 
ist. Bei der Beschaffung soll-
te man idealerweise auch auf 
Umweltverträglichkeit achten. 

Zum Beispiel dient das Um-
weltsiegel „Blauer Engel“ als 
Orientierung.

Foto: pixabay.com
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Freie Naturschule Barnim informiert
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Neues aus dem KULTI
Ein letztes Mal in diesem Jahr 
melden wir uns aus dem KULTI. 
Auch wenn die letzte Ausgabe 
nicht lang her ist, haben wir so 
einiges gemacht.
In der Woche vom 29. November 
bis 3. Dezember 2021 fand das 
Kinderfilmfest in der Grund-
schule am Pfefferberg statt.
Die Klassenstufen 1 – 6 hatten 
auch dieses Jahr wieder eine tol-
le Auswahl an Filmen.
Diese wurden von uns vor- und 
nachbereitet. Mit viel Engage-
ment und Motivation haben wir 
diese Woche für die Schüler zu 
einem ganz besonderen Erlebnis 
gemacht. 
Außerdem gab es schon die ers-
ten Weihnachtsangebote für die 
Kinder und Jugendlichen in un-
serem Haus. Es wurden tolle An-
hänger aus Salzteig für den 
Weihnachtsbaum hergestellt 
und gemeinsam Plätzchen ge-
backen. Es sind viele tolle und 
bunte Leckereien entstanden, 
die nun zu Hause vernascht 
werden können. Kreativ und 
weihnachtlich geht es nun auch 
für alle im Kulti weiter. 
Ebenfalls haben die Kinder und 
Jugendlichen wieder die Mög-
lichkeit, über Substanzmittel 
(Alkohol, Tabak und Drogen) In-

formationen zu erhalten. Dazu 
wird es verschiedene Gesprächs-
runden geben, zu der alle herz-
lich eingeladen sind.
Als Ansprechpartner*in stehen 
wir immer zur Verfügung.
Lasst uns nun zusammen die 
letzte Zeit genießen und opti-
mistisch und motiviert in das 
kommende Jahr 2022 blicken.

Und da es unsere letzte Ausgabe 
in diesem Jahr ist, haben wir 
hier für alle noch ein kleines, ab-
gewandeltes Gedicht vorberei-
tet und wünschen in diesem 
Sinne eine wundervolle, erhol-
same Weihnachtszeit und viel 
Zeit im engsten Kreis der Fami-
lie, eine tolle Bescherung und 
vor allen weiterhin viel Gesund-
heit sowie einen tollen Start in 
das Jahr 2022.

Euer KULTI- TEAM

Die Kinder sind zufrieden 
der Spaß blieb hier nicht liegen. 
Die Tische leer, die Lichter aus 
so gehen wir jetzt nach Haus`. 
Im KULTI wird es erstmal still 
Weihnachten ich feiern will. 
Wünschen allen hier und dort 
ein Frohes Fest an jedem Ort.

2022 – 6. Kinderfasching in Biesenthal
Im Jahr 2021 musste der Kinder-
fasching auf Grund von Corona 
leider ausfallen. Für das Jahr 
2022 haben wir wieder einen 
Kinderfasching geplant. Ob er 
durchgeführt werden darf und 
wenn ja wie, müssen wir abwar-
ten, wie zu diesem Zeitpunkt die 
aktuelle Lage sein wird.
Wir laden alle Kinder mit ihren 
Eltern am 19.02.2022 um 15.00 
Uhr in den Saal der Möbelfolien 
GmbH ein. Ganz wichtig, bringt 

gute Laune mit und 
zieht euch ein schö-
nes Faschingskos-
tüm an. Liebe Eltern, 
auch sie dürfen ein 
Kostüm tragen, 
wenn sie wollen. Es 
wird wieder ein buntes Pro-
gramm, mit vielen Spielen und 
Tänzen  und so mancher Überra-
schung, geben.

Ein DJ sorgt für die richtige 
Stimmungsmusik, damit der Fa-
sching so richtig in Schwung 
kommt. Es wird auch wieder ei-
ne Fotoecke geben, wo man 
schöne Erinnerungsfotos ma-
chen kann.
Der Kulti Biesenthal, der uns von 
Anfang an unterstützt, wird 
auch wieder mit vielen Aktio-

nen dabei sein.
Für das leibliche 
Wohl wird auch ge-
sorgt, es gibt selbst-
gebackenen Ku-
chen, Schokoküsse, 
alkoholfreie Bowle, 

bunte Brause und für die Eltern 
frischen Bohnenkaffee.
Kinder, die ein selbst gestaltetes 
Deko-Bild vorzeigen, bezahlen 
natürlich wie immer nur den 
halben Eintrittspreis.
Sonnabend, den 19.02.2022 im 
Saal der Möbelfolien GmbH, Bahn-
hofstraße 150
Einlass: 14.30 Uhr
Beginn: 15.00 Uhr
Eintritt: 2,00 Euro 
(Erwachsene und Kinder),
Ermäßigung mit DEKO-Bild*: 
1,00 Euro (Kinder)

*Das DEKO-Bild erhaltet ihr im 
Kindergarten von euren Erzie-
hern oder in der Schule von eu-
ren Klassenlehrern und im Kulti. 
Gestalte das Bild nach deinen 
Vorstellungen.
Bei Fragen bitte Tel. 03337/3856 
oder 0175/3545778 anrufen.  

Bernhard Lampe
In Kooperation mit dem Kulti 
Biesenthal

Jugendkulturzentrum KULTI

Jugendinformations- und Medienzentrum (JIM)
Öffnungszeiten:
 MO: 14.00 – 19.00 Uhr (Girls only), DI / MI / DO: 14.00 – 19.00 Uhr,  
FR / SA: 14.00 – 20.00 Uhr
Schlagzeugunterricht (ab 12 Jahre) 
 jeden MO | ab 14:00 Uhr, kostenpflichtig (Preise auf Anfrage)
Nutzung des Bandraumes mit Anlage 
 DI bis SA | zwischen 14:00 und 20:00 Uhr gegen Nutzungsgebühr oder 
nach Vereinbarung
Fitnesstraining (ab 18 Jahre) 
 DI bis SA | zwischen 14:00 und 19:00 Uhr, ab 4,00 € pro Monat
Kostenlose Nach- und Hausaufgabenhilfe 
 MO bis FR | nach Vereinbarung, Plätze begrenzt
Kostenlose Hilfe bei Bewerbungen und Lebensläufen
 Beratung: jederzeit, einfach ansprechen und immer DO ab 16:30 Uhr 
oder nach Vereinbarung  
Wenn ihr interessiert seid, dann kommt vorbei und meldet euch  
im Büro vom Kulti an.
ANSPRECHPARTNER/INNEN FÜR DEN JUGENDBEREICH:
Pädagogische Mitarbeiter: Sebastian Henning und Jessy Jordan
Jugendkulturzentrum Kulti, Bahnhofstraße 152, 16359 Biesenthal,
 03337/41770, 0151/14658624, Fax: 03337/450118
www.kulti-biesenthal.de, info@kulti-biesenthal.de
BFD: Nico Giuffrida, Freiwilligen Dienst: Jeremy Ehlert
Student für Medienpädagogik: Dennis Hertzsch
Amtsjugendkoordinatorin: Renate Schwieger,  
 03337/450119, Fax: 03337/450118
Kinder und Jugendhaus Rüdnitz
Dorfstraße 1, 16321 Rüdnitz, /Fax.: 03338/769135  
Jugendclub Melchow im Bürgerhaus
DI – FR 16:00 – 21:00 Uhr, jeden Samstag: Projektangebot
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Vier Kerzen im Advent
Die erste Kerze brennt für Stille, 
für Ruhe und Gemütlichkeit, 
für Herzlichkeit und für den Wille, 
zu leben in Behaglichkeit. 
 
Die zweite Kerze brennt für Hoff-
nung, 
für die Kraft und für den Glauben, 
für Vernunft und für die Achtung, 
und für die weißen Friedenstauben. 

 

Die dritte Kerze brennt für Anstand, 
für Respekt und auch für Güte, 
für Gerechtigkeit und für Verstand, 
und für´s eigene Gemüte. 
 
Die vierte Kerze brennt für Liebe, 
für das Wichtigste auf dieser Welt, 
es gäbe nichts das uns noch bliebe, 
wär nicht sie, an Nummer Eins 
gestellt.

Horst Rehmann

Es ist Advent, bald Weihnachten
In der Dunkelheit leuchten Sterne, 
viele Fenster sind wunderschön 
illuminiert,
manche Häuser und Gärten ein 
Weihnachtswunderland.
Wunder schafft die Weihnachtszeit.
Und Wunder brauchen wir auch, 
mehr denn je.

Ihr Lieben, 
lasst euch verzaubern, anstecken 
vom Weihnachtswunder, zündet 

Kerzen an, stellt Schwibbögen 
in die Fenster, pfeift auf den 
Strompreis, backt Plätzchen, trinkt 
Punsch, beschenkt euch, lächelt, 
träumt, kuschelt euch in warme 
Decken, geht spazieren, trefft 
euch mit Freunden, vergesst eure 
Familien nicht, werdet einfach 
weihnachtliche Menschen.
Frohe Weihnachten, einen guten 
Rutsch und ein gesegnetes 2022

Renate Schwieger
Jugendkoordinatorin

Die Jugendoordinatorin informiert

Es ist Advent, bald Weihnachten
Die dunkle und kalte Jahreszeit 
ist auf ihrem Höhepunkt.   
Es wird früh dunkel, draußen 
friert man ständig und die Son-
ne ist nur selten zu sehen.   
Und in dieser kalten und dunk-
len Zeit feiern wir ein Fest voller 

Wärme und Licht:
• das himmlische wird irdisch,  
• das geistige weltlich, 
• der Himmel kommt auf die Er-

de. 
Noch aber ist Advent und Ad-
vent bedeutet Ankunft und be-

zeichnet die Zeit der Vorberei-
tung auf das Weihnachtsfest. 
Früher hat man gefastet und 
sich in aller Stille und Demut auf 
das Fest vorbereitet, heute ist es, 
bei vielen anders, aber Advent 
bedeutet:
• Ich beginne mich neu zu se-

hen. 
• Ich gehe ins Licht
• Ich beginne klar zu sehen, spü-

re worauf es im Leben an-
kommt.

• Ich beginne Wege zu finden,  
Wege aus den Sackgassen mei-
nes Lebens, 

• ich finde breite, überschaubare 
Pfade.

• Ich beginne neu zu leben.
Wie ein Kind.

Und da sind wir bei unseren De-
zemberbildern. 
Amelia und Dave haben sie ge-
malt. Hoffnungsvolle-Adventli-
che Bilder.
Der eine sieht sich als Künstler 
im Atelier voller Süßigkeiten, ar-
beitend und genießend, die an-
dere sieht die Welt voller Blüten, 
voller Liebe, voller Wärme und 
Licht.

Es ist dunkel, aber das Licht ist 
da und scheint in der Finsternis.

Einen gesegneten Advent und 
Frohe Weihnachten.

Renate Schwieger
Jugendkoordinatorin

Vorschau auf Januar
 22.01.2022 | 17.00 Uhr 
„Laternenfest für Groß und Klein“
Mit dem Laternenfest wollen 
wir gemeinsam das neue Jahr 
begrüßen Am Lagerfeuer wer-
den kalte Hände und Nasen ge-
wärmt und Knüppelkuchen ge-
backen. Für die Kleinen gibt es 

Punsch, für die Großen 
Glühwein und ein deftiger  
Jägerimbiss kann verzehrt wer-
den.
Treffpunkt: 17 Uhr an der Info-
tafel Akazienweg in Klobbicke
Mehr Infos im Netz: www.fach-
werkkirche-tuchen.de

Verein der Fachwerkkirche Tuchen informiert

VERANSTALTUNGEN
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Weihnachtszeit
Die besinnliche Zeit des Jahres

ANZEIGEN

Anis: Der Anis gehört 
mit seinem lakritzar-
tig-blumigen Aroma 

zur Winterzeit einfach 
dazu. Beliebt ist er in 
Bonbons, die Anisfrüch-
te – keine Samen übri-
gens – kommen aber 
auch im Gewürz für 
Spekulatius, Leb-
kuchen und Co. zur 
Anwendung. Ne-
benbei wirken die 

enthaltenen ätherischen Öle 
krampf- und schleimlösend 
sowie verdauungsfördernd.

Foto: pixabay.com 

vertraute 
Düfte 

im Advent

Zimt: Sein Duft und 
unverkennbarer Ge-
schmack gehören zur 

Weihnachtsbäcke-
rei einfach dazu – 
mindestens so sehr 
wie zu Punsch und 
Glühwein. Übrigens 
passt Zimt nicht nur 
zu Süßem, sondern 
eignet sich auch, 
um dunklem Fleisch 

oder der Tomatensoße zur 
Pasta den richtigen 
Kick zu geben.

Foto: pixabay.com 

vertraute 
Düfte 

im Advent
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Berichte aus der Vorgeschichte der Stadt Biesenthal
Mit nachfolgendem Artikel 
möchte ich über ein Wohnvier-
tel in Biesenthal, dem soge-
nannten „Kietz“ berichten.

Es ist durchaus nicht selten, dass 
die „Kietze“ oft in der Nähe von 
Mühlen liegen.
Der „Kietz“ von Biesenthal ge-
hört zu den „Gassendörfern“. 
Bei Untersuchungen der Kietze 
wurde festgestellt, dass in deren 
Nähe eine frühdeutsche und ei-
ne slawische Befestigung nach-
zuweisen ist.
Die Mehrzahl der Oberflächen-
funde sind Scherben der blauen 
Keramik, die es gestatten, den 
Beginn der Kietzsiedlungen in 
das 13. Jahrhundert zu setzen. 
Die alten „Kietze“ sind in der li-
nearen Form von Gassen oder 
Straßendörfern angelegt wor-
den.
Der einstige Zusammenhang 
von „Kietz“ und Burgstelle ist of-
fensichtlich, ist deshalb auch die 
Schutzlage in der Nähe einer 
Burg, einer der wichtigsten 
Merkmale einer echten Kietz- 
siedlung. Die heute noch oft 
sehr gut erhaltenen Reste einer 
slawischen Burganlage, Burg-
wällen, stellen einen wesentli-
chen Teil der sichtbaren Boden-
denkmale dar.
Dies alles trifft auch für unser 
Städtchen Biesenthal zu. Unser 

sogenannter Fischerkietz endet 
in nördlicher Richtung in einer 
Sackgasse. Weil es dort nicht 
weitergeht, sprach der Volks-
mund an dieser Stelle von „Plun-
dermatz-Umkehr“. Leider konn-
te ich nicht ergründen, woher 
dieser Name stammt.
Der Name „Kietz“ wird schon im 
Carolinischen Landbuch von 
1375 erstmals urkundlich er-
wähnt in Verbindung mit der 
Mühle.
Historiker Beckmann schreibt 
über den Kietz: „Neben der Stadt 

westwärts liegt der Kietz, der als 
seine Vorstadt anzusehen und 
von seinen eigenen Schultzen 
regiert wird und seine eigene 
Gerichtsbarkeit hat.“ 
Kietzorte mit slawischen Befes-
tigungsanlagen, der „Reiher-
berg“ mit inbegriffen, so auch 
unser Städtchen, hier liegen die 
Kietze im Schutze deutscher 
Burgen.
Jeder Eigentümer im Kietz er-
hielt Fischereigerechtigkeit auf 
bestimmten Seen und Flüssen 
(die Finow) der städtischen Feld-

mark.
Die Gemeinde stand unter dem 
Schultzen und beide unter dem 
Vogte. Die Vogtei, später das 
Amt, wurde im Jahre 1845 auf-
gelöst. Auf besonderen Wunsch 
der Eigentümer des Kietzes wur-
de dasselbe durch Kabinettsord-
re vom 9. Mai 1848 als solches 
aufgelöst und auf ewige Zeiten 
der Stadt Biesenthal als unzer-
trennlicher Teil derselben ein-
verleibt.

Aufgeschrieben im November 2021 
von 

Gertrud Poppe 
Ortschronistin Biesenthal

HEIMATGESCHICHTLICHER BEITRAG

Ich freue mich über Ihr Inte- 
resse an meinen Berichten und 
hoffe, dass wieder Interes-
santes aus der Biesenthaler 
Heimat-Geschichte für Sie 
dabei war. Wenn Sie meine 
Begeisterung für die Geschichte 
unserer Stadt Biesenthal teilen 
und unseren Verein unterstüt-
zen möchten, freuen wir uns 
über interessierte Mitglieder 
und eine Nachricht von Ihnen. 
Informationen zu unserem 
Verein finden Sie im Internet 
unter www.heimatverein-
biesenthal.de

G. Poppe
Altstadtsanierung im Kietz – 18.03.2014 
Übergabe des 2. Bauabschnitts Fischerstraße: von links nach rechts: Herr Stahl, Herr Neu und Herr Schönfeld beim 
Durchschneiden des Bandes

1925 Blick vom Biesenthaler Kaiser-Friedrich-Aussichtsturm auf den  Kietz AK Archiv G. Poppe
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Der klassische Bratapfel
Seit Generationen sind Brat-
äpfel die klassischen Nasche-
reien für die Adventszeit und 
an frostigen 
Wintertagen. Für 
einen ganz tra-
ditionellen Bra-
tapfel, wie er 
früher zubereitet 
wurde, braucht 
es eigentlich nur 
drei Zutaten: Zu-
cker, Zimt und 
natürlich einen 
Apfel. Der Apfel 
kam dann so lan-
ge in den heißen 
Ofen oder Ka-
min bis er 
aufgeplatzt 
und schön 
weich war. 

Dann noch fix mit Zimt und  
Zucker bestreuen – fertig war 
der Bratapfel-Klassiker.

Foto: pixabay.com 

vertraute 
Düfte 

im Advent
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Weihnachtszeit in den siebziger und achtziger Jahren
Zur gesellschaftspolitischen Si-
tuation in der o. g. Zeit in der 
DDR möchte ich mich heute 
nicht auslassen, sie ist den 
meisten ehemali-
gen DDR-Bürgern 
noch gut in Erin-
nerung. Den Sozi-
alismus in dieser 
Zeit sollten ja 
weder Ochs noch 
Esel aufhalten und 
trotzdem gab es 
aber immer wieder 
Lücken bei der Ver-
sorgung der Bevölkerung in der 
Weihnachtszeit. Unsere Verkäu-
ferinnen hier in der Tramper 
Verkaufsstelle hatten es da 
nicht immer so einfach, um das 
manchmal wenige zu den Weih-
nachtsfeiertagen oder schon in 
der Adventszeit , so z. B. Süd-
früchte, gerecht an die Haushal-
te des Dorfes zu verteilen. Die 
staatlichen Stellen in der dama-
ligen Zeit gaben aber ihr Bestes, 
um die Weihnachtsversorgung 
mit Dingen zu gestalten, die 
sonst nicht immer in den Kon-
sum-Verkaufsstellen ausrei-
chend angeboten werden konn-
ten. 
Das Spirituosenangebot war 
über das Jahr immer relativ gut. 
Zu Weihnachten konnte man 
dann aber noch zusätzlich Sor-

ten „erhaschen“, die nicht Be-
standteil des üblichen Angebo-
tes waren. Das Angebot an 

frischen Fleischwaren er-
weiterte sich 
sichtbar und die 
Tramper kauften 
reichlich ein. Die 
s o g e n a n n t e n 
Grundnahrungs-
mittel waren 

aber über das gan-
ze Jahr im Konsum 

erhältlich, so dass oft 
lange und umständ-

liche Wege in die Stadt vermie-
den werden konnten. Das galt 
vor allem für die zahlreichen 
Rentner im Ort. 
Es gab auch in Trampe einen Fri-
sör. Der war in der Vorweih-
nachtszeit besonders gefragt. 
Dauerwellen waren bei den 
Frauen begehrt und der Kun-
denstrom riss nicht ab, jede Frau 
wollte zu den Feiertagen 
„schick“ sein und die Preise 
beim Frisör waren in der Zeit 
noch sehr moderat, wenn man 
heutige Preise damit vergleicht. 
Weihnachtszeit ist ja auch Win-
terzeit und die Bevorratung mit 
Braunkohlenbriketts war im 
Dorf natürlich sehr wichtig. Bri-
ketts waren zu dieser Zeit noch 
teilweise rationiert (Kartenkoh-
le) , aber man konnte sogenann-

te „HO-Kohle“ dazukaufen. Der 
damalige VEB Kohlehandel or-
ganisierte die Bestellung und 
den Verkauf in unserem Ge-
meindebüro, eine sehr beliebte 
Anlaufstelle für die Bewohner 
hier in Trampe. Sogar die mo-
natlichen Rentenzahlungen 
wurden hier abgewickelt. 
Im Monat Dezember fand auch 
der letzte Aufkauf von Geflügel 
und Kaninchen aus den indivi-
duellen Hofhaltungen statt. Das 
war ein sehr lohnendes Ge-
schäft, da ja die Aufkaufpreise 
weit über den damaligen Ver-
kaufspreisen lagen. Neben den 
Kaninchen waren dabei Flugen-
ten der „Renner“ als zukünftiger 
Weihnachtsbraten und die Ge-
flügelhalter verdienten sich da-
bei ein gehöriges zusätzliches 
„Weihnachtsgeld“. 
Unsere Poststelle hatte in der 
Vorweihnachtszeit sehr viel zu 
tun. Damals wurde ja noch „ge-
schrieben“, ob nun als Postbrief 
oder Glückwunschkarte. Die 
„Westpakete“ wurden immer 
mehr und unser Austräger 
konnte die Last kaum noch be-
wältigen mit seinem einfachen 
„Postfahrrad“. Der Weihnachts-
baumverkauf wurde damals im-
mer von unserem Bürgermeis-
ter organisiert. Er hatte gute 
Beziehungen zum staatlichen 

Forstbetrieb und mit einigen 
Helfern nahm er den Einschlag 
der Bäume in einem zugewiese-
nen Tramper Waldstück vor. Der 
Verkauf erfolgte noch am selben 
Tag vor dem Schloss. Neben den 
obligatorischen Fichten waren 
auch Kiefern beliebt und der 
Meter kostete immer eine DDR- 
Mark. Nebenbei bemerkt sorgte 
unser damaliger Bürgermeister 
immer dafür, dass für die Tram-
per Kirche eine extra große Fich-
te für die Ausschmückung zum 
Weihnachtsgottesdienst dabei 
war und auch die Weihnachts-
bäume für den Tanzsaal nicht 
fehlten.  
Im „ Gasthof zu Trampe“ waren 
die Weihnachtsvorbereitungen 
sichtbar und vernehmbar. Es 
fanden „Weihnachtspreisskate“ 
statt, die immer sehr gut be-
sucht waren. Die Preise für die 
Gewinner waren zeitgemäß, so 
gab es neben Enten und Gänsen 
auch schon manchmal ein Fer-
kel. Der traditionelle Weih-
nachtstanz am ersten Feiertag 
stand bei den Vorbereitungen 
an erster Stelle. Er wurde von 
den Betreibern bestens organi-
siert, trotz mancher Engpässe. 
Zum Tanz spielte immer eine 
Kapelle auf und der Tanzsaal 
schien aus den Nähten zu plat-
zen. Die Versorgung hatte jeden-
falls die „Familie“ im Griff und 
das Fest ging meistens bis in die 
Frühe. Wir hatten zwar wenig in 
dieser Zeit, aber feiern konnte 
man in Trampe. Später wurde 
sogar von den Betreibern eine 
Bar in den Saal mit eingebaut. 
Diese wurde bei den Tanzver-
gnügen sehr gut angenommen 
und man konnte dort gut ver-
weilen, um so ein wenig Spass 
und Freude in die dunkle Jahres-
zeit zu bringen. Man freute sich 
schon auf den Silvesterball im 
mit den bekannten Papier-
schlangen- und Girlanden aus-
geschmückten Tanzsaal, um 
dort ein neues friedliches Jahr 
zu begrüßen. 

Heinz Wieloch, Dezember 2021

TRAMPER
GESCHICHTEN

Geschichten aus 
Vergangenheit 
und Gegenwart 

gesammelt von 
Heinz Wieloch
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 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Regionalleitstelle Nordost (speziell für die Bürger aus Melchow):
 03334/30480 und 03334/19222

Dienstbereitschaft für Hausbesuche: 
MO, DI, DO  19:00 – 07:00 Uhr 
MI, FR  13:00 – 07:00 Uhr 
SA/SO  07:00 – 07:00 Uhr 

Zentrale Rufnummer  03337/116117 – von dort erfolgt die Weiter-
leitung an den diensthabenden Arzt.

Praxis Dr. Warmuth  03337/3078
Praxis Dipl. med. A. Pagel  03337/3063
Praxis Naber  03337/3179

 Notdienstbereitschaft der Apotheken in Biesenthal
Stadt-Apotheke, Am Markt 5  13.01. | 26.01.2022 
Barnim-Apotheke, Ruhlsdorfer Str. 4 06.01. | 19.01.2022
wochentags: 18:00  Uhr bis  08:00 Uhr 
samstags: 12:00 Uhr bis sonntags 08:00 Uhr
sonntags: 08:00 Uhr bis montags 08:00 Uhr
Barnim-Apotheke:  03337/40500 | Stadt-Apotheke:  03337/2054
Weitere Notdienstbereitschaft in unserer Umgebung finden Sie unter: 
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

 Tierärzte im Amtsbereich (keine Bereitschaftszeiten)
Tierarztpraxis Biesenthal, Bahnhofstraße 5, 16359 Biesenthal: 
Dr. Sandra Lekschas:  03337/ 377078
Tierarztpraxis Melchow, Schönholzer Str. 32, 16230 Melchow: 
Dr. Andreas Valentin:  03337/3031

 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte den  
aktuellen Bekanntmachungen der Märkischen Oderzeitung.

NOTDIENSTE SONSTIGES

Weihnachtsbaumsammlung Amt Biesenthal-Barnim
BDG beginnt am 11. Januar 2022 mit der Abholung
Die Barnimer Dienstleistungs-
gesellschaft mbH übernimmt 
auch in dieser Saison wieder die 
Entsorgung der Weihnachtsbäu-
me. Sie erfolgt im Amt Biesen- 
thal-Barnim an folgenden Ter-
minen: 11.01.2022, 24.01.2022.

Die Bäume werden nach der 
Sammlung zur thermischen 
Verwertung in das Holzheiz-
kraftwerk nach Eberswalde ge-
bracht. Mitgenommen werden 
daher nur Weihnachtsbäume 
ohne Dekoration, Lametta, 
Kunstschnee und Transportver-
packungen. Lediglich Bäume ab 
zwei Meter Länge sind mittig zu 
teilen. Bäume, die länger als drei 
Meter sind und einen Stamm-
durchmesser von mehr als 10 
cm aufweisen, müssen an den 

Barnimer Recycling- und Wert-
stoffhöfen angeliefert werden 
und können dort gegen die ent-
sprechende Gebühr gemäß Sat-
zung entsorgt werden.
Die Abholung erfolgt wie ge-
wohnt an ausgewiesenen Abla-
geplätzen im Amtsgebiet. Das 
Ablegen anderer Abfälle ist 
nicht gestattet und stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die 
verfolgt wird.

Die Webseite der Barnimer 
Dienstleistungsgesellschaft 
mbH www.kw-bdg-barnim.de 
und die BDG-MüllApp informie-
ren über alle Termine und Ab-
holplätze. Für Fragen steht auch 
die Kundenbetreuung unter 
03334 526 200 zur Verfügung.

Ablageplätze Ort/ Ortsteil Ablageplatz

Breydin OT Trampe Dorfstraße/ hinter HNr. 53
Breydin OT Klobbicke Lindenstraße
Breydin OT Tuchen Kirchstraße/ HNr. 8
Biesenthal-Barnim OT Biesenthal Ruhlsdorfer Straße

Berliner Straße/Am Heideberg
Danewitzer Weg/ Nähe Amselweg
Grüner Weg
Schubertstraße

Biesenthal-Barnim 
OT Marienwerder

Klandorfer Str./Am Werbellinkanal

Biesenthal-Barnim OT Ruhlsdorf Zu den Sandenden
Biesenthal-Barnim OT Sophienstädt Eisenbuder Weg
Biesenthal-Barnim OT Danewitz Dorfstraße/ HNr. 41
Biesenthal-Barnim OT Melchow Finower Straße/ Kita
Biesenthal-Barnim OT Rüdnitz Dorfstraße

Bahnhofstraße
Wilhelm-Guse-Straße
Hauptweg

Biesenthal-Barnim OT Albertshof Rüsternstraße
Biesenthal-Barnim OT Grüntal Dorfstraße/ HNr. 65
Biesenthal-Barnim OT Tempelfelde Lindenstraße

Barnimer Dienstleistungsgesellschaft informiert
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Lichtershow mit Musik am Gaskessel 
Stadtwerke Bernau bringen fest-
liche Atmosphäre in die Innen-
stadt – neue Lichtershow zum 
Advent am Gaskessel 

BERNAU BEI BERLIN. In diesem 
Jahr haben die Stadtwerke Ber-
nau wieder etwas Besonderes 
für die Weihnachtszeit im Pro-
gramm: Am Gaskessel wird vom 
ersten Advent (28. November) 
bis zum 28. Dezember erstmals 
die verfeinerte Lichtinstallation 
mit neuen, dreidimensionalen 
Motiven, einem zusätzlichen  
Beamer für eine bessere Leucht-
kraft und Musikbegleitung ge-
zeigt. Zusammen mit den 
170.000 LED-Lichtern in der In-
nenstadt bringt die weiterent-
wickelte 3D-Weihnachtsanima-
tion am Gaskessel die Stadt 
Bernau zum siebten Mal in Fol-
ge zum Leuchten. Vom 1. Advent 
bis zum 6. Januar werden Sterne, 
Lichterketten und Sternschnup-
pen Bernauer Plätze und Stra-
ßen in weihnachtliche Atmo-
sphäre tauchen. „Das ist unser 
alljährlicher Beitrag für eine 
schöne Weihnachtszeit“, sagt 
Christian Örtwig, Projektleiter 
der Weihnachtsbeleuchtung bei 
den Stadtwerken Bernau, und 
ergänzt: „Als kommunales Un-
ternehmen setzen wir uns für 

die Lebensqualität der Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt 
ein. Da gehören die Lichter für 
die Adventsstimmung einfach 
dazu.“ Rund um den Marktplatz, 

das Rathaus, die Bürgermeister- 
und Brauerstraße, die Klement- 
und Berliner Straße sowie die 
Alte Goethestraße lädt das 
Stadtzentrum mit vielen fun-

kelnden Lichtern auch in diesem 
Jahr wieder zum abendlichen 
Flanieren ein.
Bei der Weihnachtsbeleuchtung 
der Stadtwerke Bernau kommen 
seit Jahren LEDs zum Einsatz. Sie 
verbrauchen wenig Energie und 
geben kaum Wärme ab. „Des-
halb sind die Leuchtmittel opti-
mal für den Einsatz im Freien 
geeignet“, sagt Christian Örtwig. 
Er setzt bei dem Weihnachtspro-
jekt seit Jahren auf Nachhaltig-
keit und langjährig haltbare 
Lichterketten. Trotzdem waren 
in diesem Jahr besonders viele 
Arbeiten im Vorfeld nötig. Er er-
klärt: „Viele Kettenteile haben 
stark unter den Stürmen und 
dem Grünschnitt gelitten und 
mussten erneuert werden.“ Die 
Lichterketten wachsen mit den 
Bäumen mit. „Doch sie haben 
auch ihre Grenzen und müssen 
teilweise repariert oder durch 
neue Segmente erweitert wer-
den“, erklärt der Projektleiter 
und fügt an: „Inzwischen haben 
wir aber alles hergestellt. Ab 
Sonntag heißt es wieder: Licht 
an!“ 

Stadtwerke Bernau informiert

Am historischen Gaskessel der Stadtwerke Bernau ist auch in diesem Jahr vom 1. Advent bis zum 28. Dezember 
eine 3D-Lichtershow zu sehen. Neue plastische Motive und musikalische Untermalung begleiten die Adventszeit. 
Unser Foto zeigt die Projektion einer Weihnachtspyramide aus dem letzten Jahr.
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Vom 1. Advent bis zum 6. Januar tauchen 170.000 LED-Lämpchen zentrale Straßen und Plätze der Bernauer Innen-
stadt in eine festliche Atmosphäre. Unser Foto zeigt die geschmückte Brauerstraße im letzten Jahr. 
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Gewerbetreibende aus  
Biesenthal-Barnim und Umgebung 
wünschen allen Lesern  
eine gemütliche Weihnachtszeit.

Bleiben Sie gesund und munter. 

„Götterfrucht“ als Glückssymbol
Kakis haben jetzt wieder Sai-
son. Mehr als 2.000 Sorten 
der Frucht soll es allein in ihrer 
Herkunftsregion Asien geben. 
In Japan etwa ist die „Göt-
terfrucht“ sogar 
ein Symbol des 
Glücks. Der Kör-
per profitiert auf 
jeden Fall von der 
Kaki. Neben viel 
Fruchtzucker ist 
in ihr vor allem 
Beta-Carotin ent-
halten. Und ähn-
lich wie bei einer 
Karotte sollte man 
am besten etwas 

Fett dazu essen, damit der 
Körper das Beta-Carotin op-
timal aufnehmen kann, etwa 
Sahnequark oder 
Mandelmus.

Foto: pixabay.com 

Schon 
gewusst?
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